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dieRadeberger

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Kassenärztlicher Notfalldienst für die Bereiche Radeberg, Wachau, Arnsdorf,
Wallroda, Kleinwolmsdorf und Fischbach sowie den Bereich Ottendorf‐Okrilla
Notfalldienstzeiten:
112                                Notruf Feuerwehr, Rettungsdienst,
                                       Notarzt, Telefon und Fax
116 117                        Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
                                       Mo., Di., Do.:               19.00 Uhr bis zum
                                                                              nächsten Tag 7.00 Uhr
                                       Mi., Fr.:                          14.00 Uhr bis zum
                                                                              nächsten Tag 7.00 Uhr
                                       Sa., So.:                         24 Stunden
03571‐19222               Anmeldung Krankentransport
                                       (für Ärzte, Krankenhäuser, Pflegeheime
                                       und Patienten)
03571‐19296               Allgemeine Erreichbarkeit der Leitstelle / Feuerwehr

Notdienst Zahnärzte Kamenz / Radeberg

12.03. Praxis Dipl.‐Stom. Margit Reuter
Ahornweg 4, 01917 Kamenz
Tel. 03578 / 30 64 30

13.03. Praxis Michael Wils
Melanchthonstr. 19, 01900 Großröhrsdorf
Tel. 035952 / 312 11

jeweils Sa. / So. 9.00 ‐ 11.00 Uhr; Rufbereitschaft / Dienstwechsel 

7.00 Uhr des Folgetages; Infos unter www.zahnaerzte‐in‐sachsen.de

Notdienstbereitschaft Apotheken
Dienstwechsel jeweils 8.00 Uhr
12.03. Ost‐Apotheke, Kamenz Tel. 03578/30 12 66
13.03. Linden‐Apotheke, Langebrück Tel. 035201/700 11
14.03. Stadt‐Apotheke, Großröhrsdorf Tel. 035952/330 31
15.03. Hirsch‐Apotheke, OBendorf‐Okrilla Tel. 035205/542 36
16.03. Arnoldis‐Apotheke, Arnsdorf Tel. 035200/25 6‐0 
17.03. Löwen‐Apotheke, Pulsnitz Tel. 035955/723 36
18.03. Robert‐Koch‐Apotheke, Pulsnitz Tel. 035955/452 68

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
für die Bereiche Arnsdorf, Großröhrsdorf, Langebrück, Ottendorf‐Okrilla, 

Radeberg, Schönfelder Hochland und Wachau

werkt. 18.00‐08.00 Uhr u. Sa., So. ganztägig, nur nach telef. Anmeldung

11.03. ‐ 18.03.22: Frau TÄ Junkert, Radeberg
Tel. 0160 / 125 29 84

18.03. ‐ 25.03.22 Frau DVM Tomeit, Wallroda
Tel. 035200 / 241 35 o. 0171 / 577 63 77

Tierärztliche Kliniken sind ständig dienstbereit:
Tierärztliche Klinik Dr. Düring, Rennersdorf                    Tel. 035973‐2830

Tel. 03528 4877163

für Radeberg und Umgebung
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BEILAGENHINWEIS
Wir bitten um freundliche Beachtung der Beilagen:

Euronics XXL Frequenz Radeberg

Panjabi Restaurant Radeberg

Haushaltsauflösung 
Gartenpflege 
Objektbetreuung/-pflege
und Hausmeister

S&D Träber 
info@sd-traeber.de

0174 20 85 185

HOGASPORT Hotel‐, Gastronomie‐ und Sportstätten ‐ Betriebsgesellschaft mbH, Am Sandberg 2 l 01454 Radeberg

Radeberger Biertheater
spielt wieder!

Jetzt Restkarten sichern oder 

Gutscheine einlösen für „Neumann 2x Klingeln“ 
oder „Die Frauen hinter dem Ladentisch“

GEÖFFNET 
CORONA:TESTZENTRUM

im Kaiserhof Radeberg

Mit einer GesamEläche von rund 300 km² ist die LEADERH
Region Westlausitz etwa so groß wie die Landeshauptstadt
Dresden. Über das Regionalmanagement werden die verschie‐
densten Projekte, begleitet, gefördert und umgesetzt. Dabei ist
das Spektrum recht groß und umfasst verschiedene Themen‐
bereiche. So gehört auch das Wanderwegenetz in der Region
dazu. Dieses wurde in den letzten drei Jahren neu gestaltet.

Über das Finanzierungsinstrument des „Regionalbudgets“
wurden 2021 zur Neuausschilderung des gesamten Wander‐
wegenetzes der Region insgesamt knapp 80.000 Euro invesLert.
Doch wo ist das Geld eigentlich hingeflossen? Wir haben mit
zwei Beteiligten gesprochen und einiges zum Projekt erfahren.

In den Jahren von 2019 bis 2021 fand die NeukonzepLon der
Wanderwege in der Westlausitz vorrangig auf dem Papier
staB. Zunächst wurde eine Bestandsaufnahme aller Wanderwege
durchgeführt. Die Fragen, welche im Fokus lagen, waren zum
Beispiel: Wie steht es um die Infrastruktur der Wege? Wie
sieht es in Sachen Beschilderung aus? All das wurde zusam‐
mengefasst, bevor 2020 die Planung der Neugestaltung begann.
Hier mussten
sich die Akteure
fragen: Was
muss und kann
verändert wer‐
den? Was wird
benöLgt und
liegt auch im
Budget?

Stück für Stück
entstand ein
„Kernwander‐
netz“, welches
auch langfrisLg
gepflegt und er‐
halten werden
kann. Innerhalb
der Maßnahmen
wurden zudem
Wege enEernt,
die miBlerweile

nicht mehr dem Sinn entsprechen oder
überflüssig geworden sind. Dazu zählt auch
ein Weg im Karswald, welcher früher durch
einen Tunnel unter den Eisenbahngleisen
entlang führte. Dieser Tunnel ist längst Ge‐
schichte und der Weg überflüssig. Somit
wurde er gestrichen. Auch in der Region
Rammenau wurde der Weg „gelber Strich“
aus dem Netz genommen. Doch es entstan‐
den auch neue Pfade. Dabei wurde Wert
auf zeitgemäße Faktoren gelegt, etwa die
EnEernung zu den Verkehrsadern.

Neu ist auch das sogenannte Wanderwege‐
kataster, in dem alle Beschilderungen genau
aufgeführt sind. Somit sind die InformaLonen
jederzeit einsehbar. Das war nicht immer
so. Bisher „hüteten“ einzig die Wanderwe‐
gewarte dieses Wissen. Allerdings werden
die ehrenamtlichen Wegewarte immer sel‐
tener und somit gehen teilweise Informa‐
Lonen verloren. Mit dem Projekt der LEA‐
DER‐Region Westlausitz ist ein Zusammen‐
schluss gelungen, der sowohl die Lücken
zwischen den Kommunen schließt aber auch
Transparenz schaQ. Von Arnsdorf bis Bi‐
schofswerda und von Elstra bis nach Groß‐
harthau reicht das neugestaltete Wander‐
wegenetz, welches zur Naherholung von
Jung und Alt genutzt werden kann.

Ein großer Dank geht übrigens auch an die Arbeitstherapie im
Arnsdorfer Krankenhaus, welche mit dem Bau von InformaL‐
onsschildern in Arnsdorf an dem Projekt beteiligt ist. 

Natürlich soll auch gebührend angestoßen werden. Die
offizielle Übergabe bzw. die Eröffnung wird bei hoffentlich
bestem WeBer am 18.06.2022 an der Heimatscheune Ram‐
menau staTinden. 

Doch Schluss ist damit noch nicht. Ein Folgeprojekt enthält
Maßnahmen zum Gestalten von InformaLonstafeln, welche
dann im gesamten Wandergebiet aufgestellt werden sollen.

Arnsdorfs Bürgermeister Frank Eisold konnte
am Donnerstag, dem 03.03.2022 eine Auszeich‐
nung für den örtlichen Parkplatz am Bahnhof
entgegennehmen. Der Automobilclub Europa,
vor Ort vertreten durch Ilko Keßler und Falk
Hoffmann, haBe das Areal nach verschiedenen
Kriterien, wie etwa die Kennzeichnung der Park‐
flächen, die Erreichbarkeit von barrierefreien
Zugängen, das Einhalten der Norm‐ und Son‐
dergrößen und der Bewegungsflächen für einen
barrierefreien Ein‐ sowie AussLeg aus dem Fahr‐
zeug, bewertet. So ist die einzige KriLk am
Arnsdorfer Parkplatz, dass die Grenzmarkierun‐
gen der Parkflächen auffälliger gestaltet werden
sollten. Ansonsten kann man auf dem Areal
gut barrierefrei parken. 

Den Parkplatz‐Check übernehmen ehrenamtliche
Unterstützer des Automobilclubs Deutschland
und tragen so zur Bildung eines Netzwerkes
bei, mit dem sich Menschen mit körperlicher Einschränkung genau informieren können,
welche Parkplätze und Parkhäuser Barrierefreiheit bieten. So werden gute Parkplätze ge‐

Von Arnsdorf aus durch die Westlausitz

Neues Wanderwegenetz lädt zur
Naherholung in der Heimat ein

Gute Bewertung des Parkplatzes
am Bahnhof in Arnsdorf

Der ACE vergibt die Auszeichnung „gut“ für Barrierefreies Parken

kennzeichnet aber auch Missstände aufgedeckt. Vor allem der Zugang zu den E‐Ladesäulen
ist aktuell ein wichLger KriLkpunkt, denn wenn eine Kommune eine solche LadestaLon
aufstellt, sollte diese auch auf jeden Fall barrierefrei erreichbar sein.

Text & Fotos: Red.

Ilko Keßler (li.) und Falk Hoffmann (re.) vom ACE übergeben die Auszeichnung 

„Barrierefreies Parken“ an den Arnsdorfer Bürgermeister Frank Eisold.

Patrick Anders, Dipl.‐Geograph und Projektmanager für touris:sches Wegenetz

im Team des Regionalmanagements LEADER‐Westlausitz begleitet 

Rico Grohmann vom Bauhof Arnsdorf bei seiner 

Arbeit am neugestalteten Wanderwegenetz in der Gemeinde.

Die Finanzierung für die Tafeln erfolgt dann direkt über die
LEADER‐Region Westlausitz.

Zahlenspiel zum Schluss ‐ 

Der Bauhof Arnsdorf hat mitgezählt, es wurden:

‐ 55 Löcher für Schilder gegraben
‐ 233 neue Schilder aufgestellt und angebracht
‐ 102 Markierungszeichen verteilt
‐ 42 neue Pfosten in die Erde gebracht
‐ 1.060 Schrauben verwendet

Text & Fotos: Red.

Liebe Leserinnen und Leser,

wir weisen Sie freundlich darauf hin, dass unsere
Heimatzeitung „die Radeberger“ jede Woche 
bis einschließlich Freitagabend, 20.00 Uhr durch
unsere Verteiler ausgetragen werden darf. 

Viele Grüße Ihr Team 
der Heimatzeitung „die Radeberger“

Telefon 03528/48 70 70, persönlich im Ticketservice Radeberg, Hauptstraße 59
oder online unter www.biertheater.de
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Gemeinde WachauGroße Kreisstadt Radeberg

Gemäß § 1 des Sächsischen Kommunalwahlgesetzes (KomWG) und § 1 der
Sächsischen Kommunalwahlordnung (KomWO) ergeht folgende Bekannt-
machung mit ergänzenden Hinweisen:

1. Wahltag
Die oben bezeichnete Wahl findet am Sonntag, 12. Juni 2022 in der Zeit von
8.00 bis 18.00 Uhr statt.
Ein etwaig notwendig werdender zweiter Wahlgang findet am Sonntag, 03.
Juli 2022 in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr statt.
Mit der Festsetzung des oben genannten Wahltermins werden die Parteien
und Wählervereinigungen hiermit aufgefordert, rechtzeitig ihre Wahl-
vorschläge einzureichen.

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Wahlvorschläge können von Parteien, Wählervereinigungen und auch von
Einzelbewerbern, eingereicht werden (§ 6 Abs. 1 Satz 1 KomWG bzw. §§ 41
Abs. 1, 56 KomWG). Dabei kann jede Partei, jede Wählervereinigung und
jeder Einzelbewerber nur einen Wahlvorschlag einreichen.
Die Wahlvorschläge können frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung
und müssen spätestens bis zum 07. April 2022, 18:00 Uhr (66. Tag vor der Wahl
- § 6 Abs. 2 KomWG) bei der Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses,
Frau Ramona Ernst, Teichstraße 2, 01454 Wachau schriftlich eingereicht werden. 
Wahlvorschläge für die Wahl am 12. Juni 2022 gelten auch für einen etwaigen
zweiten Wahlgang, sofern sie nicht ab 13. Juni 2022 bis spätestens 17. Juni
2022, 18.00 Uhr zurückgenommen werden. Änderungen der Wahlvorschläge,
die zur ersten Wahl zugelassen waren, sind nur im Rahmen der §§ 44a Abs. 2
Nr. 2, § 56 KomWG und § 21 KomWO bis 17. Juni 2022, 18.00 Uhr, zulässig.

3. Inhalt und Form der Wahlvorschläge
3.1 Grundsätzliches
Die Wahlvorschläge sind unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
aufzustellen. Die Wahlvorschläge müssen den Bestimmungen über Inhalt
und Form der Wahlvorschläge (§ 16 KomWO) entsprechen; die in § 16 Abs.
3 KomWO genannten Unterlagen sind den Wahlvorschlägen beizufügen.
Formulare zur Bewerberaufstellung sind - während der allgemeinen
üblichen Öffnungszeiten - bei der Gemeinde Wachau, Teichstraße 2,
01454 Wachau erhältlich.

3.2 Wählbarkeit (§ 49 SächsGemO)
Zum Bürgermeister sind Deutsche im Sinne des Artikel 116 des Grundgesetzes
und Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
wählbar, die das 18. aber noch nicht das 65. Lebensjahr vollendet haben
und die allgemeinen persönlichen Voraussetzungen für die Berufung in das
Beamtenverhältnis erfüllen. Ehrenamtliche Bürgermeister sind auch über
das 65. Lebensjahr hinaus wählbar.

Nicht wählbar ist,
- wer vom Wahlrecht ausgeschlossen ist (§ 16 Abs. 2 SächsGemO), oder
- infolge deutschen Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder
- als Staatsangehöriger eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union
nach dem Recht dieses Mitgliedstaates infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallent-
scheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung die Wählbarkeit verloren hat.
sowie
- wer aus dem Beamtenverhältnis entfernt, wem das Ruhegehalt aberkannt
oder gegen wen in einem dem Disziplinarverfahren entsprechenden Verfahren
durch die Europäische Union, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum eine entsprechende Maßnahme verhängt
worden ist oder
- wer wegen einer vorsätzlichen Tat durch ein deutsches Gericht oder durch die
Rechtsprechende Gewalt eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union
oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, die bei einem
Beamten den Verlust der Beamtenrechte zur Folge hätte, in den auf die Unan-
fechtbarkeit der Maßnahme oder Entscheidung folgenden fünf Jahren.

3.3 Aufstellung des Bewerbers
Bei der Aufstellung von Bewerbern ist gemäß § 6c KomWG Folgendes zu
beachten: Der Bewerber einer Partei oder einer mitgliedschaftlich organisierten
Wählervereinigung kann in einem Wahlvorschlag nur benannt werden,
wenn er in einer Mitgliederversammlung oder in einer Vertreterversammlung
hierzu gewählt worden ist. Mitgliederversammlung ist eine Versammlung
der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im
Wahlgebiet. Vertreterversammlung ist eine Versammlung der von einer
derartigen Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte gewählten Vertreter.
Reicht die Zahl der wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder mitglied-
schaftlichen Wählervereinigung in der Gemeinde nicht zur Durchführung
einer Mitgliederversammlung aus, tritt an deren Stelle eine Versammlung
der wahlberechtigten Mitglieder oder Vertreter im Landkreis.
Der Bewerber in Wahlvorschlägen nicht mitgliedschaftlich organisierter
Wählervereinigungen kann nur benannt werden, wenn er in einer Versammlung
der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Angehörigen der
Wählervereinigung von der Mehrheit der anwesenden Angehörigen hierzu
gewählt worden ist. 
Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlung müssen
geheim gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung
ist vorschlagsberechtigt; satzungsmäßige Vorschlagsrechte bleiben unberührt.
Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Ver-
sammlung vorzustellen.
Die Wahl der Bewerber darf frühestens 12 Monate, die Wahl der Vertreter
frühestens 15 Monate vor Ablauf des Zeitraums, in dem die Wahl durchzu-
führen ist, stattfinden.
Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung,
über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertre-
terversammlung sowie über das Verfahren für die Wahl der Bewerber
regeln die Parteien und Wählervereinigungen durch ihre Satzungen.
Mit dem Wahlvorschlag ist eine Niederschrift über die Wahl des Bewerbers
mit Angaben über Ort, Art und Zeit der Versammlung, Zahl der erschienenen
Stimmberechtigten und dem Ergebnis der Wahlen einzureichen. Hierbei
haben der Leiter der Versammlung und zwei stimmberechtigte Teilnehmer
an Eides Statt zu versichern, dass die Wahl des Bewerbers in geheimer
Wahl erfolgt ist und den Bewerbern die Gelegenheit gegeben wurde, sich
und ihr Programm der Versammlung vorzustellen. Der Vorsitzende des Ge-
meindewahlausschusses ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an
Eides statt zuständig; er gilt als Behörde im Sinne von § 156 des Strafgesetz-
buches in der jeweils geltenden Fassung.

3.4 Einreichung von Wahlvorschlägen
Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 16 KomWO eingereicht
werden. Er muss enthalten:
- als Bezeichnung des Wahlvorschlags den Namen der einreichenden Partei
oder Wählervereinigung, ggf. Kurzbezeichnung oder Kennwort, falls die ein-
reichende Wählervereinigung keinen Namen führt,
- Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsdatum und Anschrift
(Hauptwohnung) des Bewerbers, bei ausländischen Unionsbürgern ferner
die Staatsangehörigkeit sowie
- das Wahlgebiet.

Dem Wahlvorschlag sind beizufügen (§ 16 Abs. 3 KomWO):
- eine Erklärung jedes Bewerbers nach dem Muster der Anlage 17, dass er
der Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat (§ 6a Abs. 2 KomWG)
und dass er für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag

aufgestellt ist,
- beim Wahlvorschlag einer Partei oder Wählervereinigung eine Ausfertigung
der nach § 6c Abs. 7 KomWG anzufertigenden Niederschrift mit der erfor-
derlichen Versicherung an Eides Statt; die Niederschrift soll nach dem
Muster der Anlage 19 gefertigt werden, die Versicherung an Eides Statt
nach dem Muster der Anlage 20, auch unmittelbar auf der Niederschrift,
- im Falle der Anwendung von § 6c Abs. 1 Satz 3 KomWG eine von dem für
den Landkreis oder die Gemeinde zuständigen Vorstand oder sonst Vertre-
tungsberechtigten der Partei oder mitgliedschaftlich organisierten Wähler-
vereinigung unterzeichnete schriftliche Bestätigung, dass die Voraussetzungen
für dieses Verfahren vorlagen,
- beim Wahlvorschlag einer mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung
zum Nachweis der mitgliedschaftlichen Organisation eine gültige Satzung, 
- beim Wahlvorschlag einer nicht mitgliedschaftlich organisierten Wähler-
vereinigung für jeden Unterzeichner des Wahlvorschlags eine Bescheinigung
der zuständigen Gemeinde über sein Wahlrecht nach dem Muster der
Anlage 21,
- bei ausländischen Unionsbürgern eine Versicherung an Eides Statt nach §
6a Abs. 3 KomWG.

Informationen zum Datenschutz bei der Aufstellung von Wahlvorschlägen
Indem der Wahlbewerber im Rahmen der Aufstellungsversammlung dem Ver-
sammlungsleiter die für die Erstellung des Wahlvorschlags (Anlage 16 zur Kom-
munalwahlordnung) notwendigen personenbezogenen Daten mitteilt, die Zu-
stimmungserklärung (Anlage 17 zur Kommunalwahlordnung) und - soweit er
Bürger anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ist - eine Versicherung
an Eides statt gemäß § 6a Absatz 3 des Kommunalwahlgesetzes abgibt,
entstehen für die den Wahlvorschlag aufstellende Partei bzw. Wählervereinigung
aktive datenschutzrechtliche Hinweispflichten nach Artikel 13 der Daten-
schutz-Grundverordnung. Es wird empfohlen, dem Wahlbewerber im Rahmen
der Aufstellungsversammlung ein standardisiertes Merkblatt entsprechend
dem Musterformular 1 unter https://www.datenschutzrecht.sachsen.de/In-
formationspflichten.html  auszuhändigen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass
die Zustimmungserklärung trotz einer eventuellen datenschutzrechtlichen
Geltendmachung der Berichtigung und Löschung materiell-rechtlich weiter
gültig bleibt (§ 6a Absatz 2 Satz 2 KomWG).

4. Unterstützungsunterschriften
4.1 Wer benötigt welche Anzahl Unterstützungsunterschriften?
Der Wahlvorschlag einer Partei, die aufgrund eigenen Wahlvorschlags im
Sächsischen Landtag vertreten ist oder seit der letzten Wahl im Gemeinderat
der Gemeinde Wachau vertreten ist oder im Gemeinderat einer an einer
Gemeindeeingliederung oder Gemeindevereinigung beteiligten früheren
Gemeinde im Wahlgebiet zum Zeitpunkt des Erlöschens der Mandate
vertreten war, bedarf abweichend keiner Unterstützungsunterschriften.
Dies gilt entsprechend für den Wahlvorschlag einer Wählervereinigung,
wenn er von der Mehrheit der für die Wählervereinigung Gewählten, die
dem Gemeinderat zum Zeitpunkt der Einreichung angehören oder zum
Zeitpunkt der Gemeindeeingliederung oder Gemeindevereinigung angehört
haben, unterschrieben ist.
Gemäß § 41 Abs. 2 KomWG bedarf ein Wahlvorschlag für die Bürgermeis-
terwahl keiner Unterstützungsunterschriften, wenn er als Bewerber den
Amtsinhaber oder Amtsverweser enthält.
Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer Parteien oder Wählervereinigungen
bedürfen dann der Unterstützungsunterschriften, wenn dies für mindestens
einen Wahlvorschlagsträger erforderlich ist.

4.2 Anzahl der notwendigen Unterstützungsunterschriften
Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 40 zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung des Wahlvorschlags Wahlberechtigten, die keine Bewerber des
Wahlvorschlags sind, unterstützt werden.
Ein Wahlberechtiger kann nicht mehrere Wahlvorschläge für dieselbe Wahl
unterstützen. Hat ein Wahlberechtigter für dieselbe Wahl für mehrere
Wahlvorschläge eine Unterstützungsunterschrift geleistet, sind alle seine
Unterschriften ungültig. Hierauf ist er vor Unterschriftsleistung hinzuweisen.
Die geleistete Unterschrift zur Unterstützung eines Wahlvorschlages kann
nicht zurückgenommen werden.

4.3 Leisten der Unterstützungsunterschriften
Die Unterstützungsunterschriften können nach Einreichung des Wahlvor-
schlages bei der Gemeindeverwaltung Wachau, Teichstraße 2, 01454 Wachau
zu den allgemein üblichen Öffnungszeiten:
Dienstag 08.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr 
Donnerstag: 08.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 08.30 - 12.00 Uhr
bis zum 07. April 2022 geleistet werden. Am Tag des Ablaufs der Frist für die Ein-
reichung von Wahlvorschlägen ist die Unterzeichnung bis 18.00 Uhr möglich.
Außerhalb dieser Zeiten ist die Leistung von Unterstützungsunterschriften
nach telefonischer Terminabsprache möglich.
Die Abgabe von Unterstützungsunterschriften ist ohne Impf-, Genesenen-
oder Testnachweis möglich, hierzu ist keine Terminvereinbarung notwendig.
Auf die Einhaltung der Basishygienevorschriften des Infektionsschutzgesetzes
(Mund-Nasen-Schutz, Abstandsregeln) ist zu achten.
Die Unterstützungsunterschrift muss vom Wahlberechtigten auf einem Un-
terschriftsblatt nach dem Muster der Anlage 23 KomWO unter Angabe des
Tags der Unterzeichnung eigenhändig geleistet werden. Neben der Unterschrift
sind Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) vom Unter-
zeichner anzugeben; auf Verlangen hat er sich über seine Person auszuweisen.
Dabei ist sicherzustellen, dass bei der Unterzeichnung die Namen der Vor-
unterzeichner nicht bekannt werden.

Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder ihres körperlichen Zustands die
Unterzeichnung durch Erklärung vor einem Beauftragten der Verwaltung
ersetzen wollen, haben dies beim Vorsitzenden des Wahlausschusses spätestens
am 31.03.2022 (7. Tag vor Ablauf der Einreichungsfrist für Wahlvorschläge)
schriftlich zu beantragen; dabei sind die Hinderungsgründe glaubhaft zu machen.
Offensichtlich unbegründete Anträge können zurückgewiesen werden; der ab-
lehnende Bescheid ist dem Antragsteller unverzüglich zuzustellen. Der Beauftragte
sucht den Wahlberechtigten in seiner Wohnung oder an dem von diesem be-
zeichneten anderen Aufenthaltsort, der innerhalb des Wahlgebiets liegen muss,
auf und legt ihm ein Unterschriftsblatt zum Unterschreiben vor. Ist der Wahlbe-
rechtigte des Lesens unkundig oder durch körperliche Gebrechen gehindert,
seine Unterschrift zu leisten, hat der Beauftragte seine Erklärung zu Protokoll
zu nehmen, indem er auf dem Unterschriftsblatt die geforderten Angaben
einträgt und bestätigt, dass er die Eintragung auf Grund der Erklärung des
Wahlberechtigten selbst vorgenommen hat.

5. Änderung von Wahlvorschlägen
Ein Wahlvorschlag kann nach Ablauf der Einreichungsfrist nur durch ge-
meinsame Erklärung der Vertrauenspersonen in Schriftform und nur dann
geändert werden, wenn ein Bewerber stirbt oder seine Wählbarkeit verliert.
Ansonsten können nach Ablauf der Einreichungsfrist nur noch solche Mängel
an Wahlvorschlägen behoben werden, die den Inhalt des Wahlvorschlages
nicht verändern.

6. Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt voraussichtlich am 12. April 2022 in öffentlicher
Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 7
KomWG, § 20 KomWO verwiesen.

Wachau, den 11. März 2022
Veit Künzelmann, Bürgermeister

Bekanntmachung der Wahl und Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters am Sonntag, 12. Juni 2022

sowie für einen eventuellen zweiten Wahlgang am Sonntag, 03. Juli 2022 in Wachau

Beschluss-Nr. ORLA003-2022: In Anwendung von § 15 Abs. 1 BauGB ist bei
der unteren Bauaufsichtsbehörde der Antrag zu stellen, die Entscheidung
über die Zulässigkeit des Bauvorhabens dieses Bauantrages für die Errichtung
eines Zweifamiliendoppelhauses mit einer Doppelgarage, Wiesenstraße,
Flstck. 375/2 Gemarkung Liegau-Augustusbad, für einen Zeitraum von bis
zu 12 Monaten auszusetzen.
Es wird eingeschätzt, dass die Durchführung des einfachen Bebauungsplanes
für die im Zusammenhang bebaute Ortslage des Ortsteiles Liegau-Augustusbad
mit dem Ziel, u. a. die ortstypische, kleinteilige und lockere Bebauung zur
Bewahrung der Wohnqualität, durch dieses Bauvorhaben wesentlich
erschwert wird.

Beschluss-Nr. ORLA004-2022: In Anwendung von § 15 Abs. 1 BauGB ist bei
der unteren Bauaufsichtsbehörde der Antrag zu stellen, die Entscheidung
über die Zulässigkeit des Bauvorhabens dieses Bauantrages für die Errichtung
eines Zweifamiliendoppelhauses mit Garagen, Bergstraße, Flstck. 240/28
Gemarkung Liegau-Augustusbad, für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten
auszusetzen.
Es wird eingeschätzt, dass die Durchführung des einfachen Bebauungsplanes
für die im Zusammenhang bebaute Ortslage des Ortsteiles Liegau-Augustusbad
mit dem Ziel, u. a. die ortstypische, kleinteilige und lockere Bebauung zur
Bewahrung der Wohnqualität, durch dieses Bauvorhaben wesentlich
erschwert wird.

Beschluss-Nr. ORLA005-2022: In Anwendung von § 15 Abs. 1 BauGB ist bei
der unteren Bauaufsichtsbehörde der Antrag zu stellen, die Entscheidung
über die Zulässigkeit des Bauvorhabens dieses Bauantrages für den geplanten
Neubau eines Einfamilienhauses, Wiesenstraße, Flstck. 369/2 Gemarkung Lie-
gau-Augustusbad, für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten auszusetzen.
Es wird eingeschätzt, dass die Durchführung des einfachen Bebauungsplanes
für die im Zusammenhang bebaute Ortslage des Ortsteiles Liegau-Augustusbad
mit dem Ziel, u. a. die ortstypische, kleinteilige und lockere Bebauung zur
Bewahrung der Wohnqualität, durch dieses Bauvorhaben wesentlich
erschwert wird.
Hinweise:
1. Auf die Bestimmungen von § 25 Abs. 3 SächsWaldG (Sächsisches
Waldgesetz) wird hingewiesen. Im Bereich des Forellenwaldes ist ein Min-

destwaldabstand von 40 m festgelegt und zu beachten.
2. Beantragt wird der Neubau eines Einfamilienhauses, allerdings ist in den
Antragsunterlagen in der Baubeschreibung bei der Nutzungsart unter Punkt
13. Brutto-Grundfläche die Rede von einem Zweifamilienwohnhaus.

Beschluss-Nr. ORLA006-2022: In Anwendung von § 15 Abs. 1 BauGB ist bei
der unteren Bauaufsichtsbehörde der Antrag zu stellen, die Entscheidung
über die Zulässigkeit des Bauvorhabens dieses Bauantrages für die Errichtung
eines Zweifamiliendoppelhauses mit einer Doppelgarage, Wiesenstraße,
Flstck. 375/4 Gemarkung Liegau-Augustusbad, für einen Zeitraum von bis
zu 12 Monaten auszusetzen.
Es wird eingeschätzt, dass die Durchführung des einfachen Bebauungsplanes für
die im Zusammenhang bebaute Ortslage des Ortsteiles Liegau-Augustusbad mit
dem Ziel, u. a. die ortstypische, kleinteilige und lockere Bebauung zur Bewahrung
der Wohnqualität, durch dieses Bauvorhaben wesentlich erschwert wird.

Beschluss-Nr. ORLA007-2022: Für die geplante Errichtung eines Gartenhauses,
Parkstraße 32, Flstck. 688 Gemarkung Liegau-Augustusbad wird folgende
Zustimmung mit Nebenbestimmungen erteilt: - Einvernehmen der Gemeinde
auf Grundlage von § 34 BauGB.
Nebenbestimmungen:
1. Das Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zu belassen und durch
den Bauherrn auf eigene Kosten und auf Dauer durch geeignete Maßnahmen
zu entsorgen (z. B. Brauchwassernutzung, Versickerung über die belebte
Bodenzone, entsprechend wasserrechtlicher Genehmigung des Bauherren
Einleitung in die Vorflut u.s.w.).
2. Das erteilte Einvernehmen der Gemeinde gilt nur für eine Nutzung als
Nebenanlage nach § 14 BauNVO zu dem bestehenden Wohnhaus, z. B. als
Gartenhaus ohne Aufenthaltsraum zur Unterbringung der Garten-geräte.
Sollte aber das zeitweise Wohnen in diesem Gartenhaus analog eines Wo-
chenendhauses oder eines Ferienhauses geplant sein, wird auf dem
Grundstück eine zweite Hauptnutzung untergebracht und wäre nach § 34
BauGB sowie nach § 6 SächsBO (Abstandsflächenrecht) hier nicht zulässig.
Das Einvernehmen der Gemeinde auf Grundlage von § 34 BauGB kann für
die Errichtung eines Wochenendhauses oder Ferienhauses als zusätzliche
Hauptnutzung zu dem bestehenden Wohnhaus nicht erteilt werden.

Raimund Pecherz, Ortsvorsteher

Beschluss Nr.: ORU001-2022 Dem Antrag auf Neubau eines 2-Familienhauses,
Flstck. 1/6, Dorfstraße in 01454 Radeberg Gemarkung Ullersdorf wird
folgende Zustimmung mit Nebenbestimmungen erteilt: - Einvernehmen
der Gemeinde nach § 34 BauGB.
Nebenbestimmung: Das Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zu
belassen und durch den Bauherrn auf Dauer durch geeignete Maßnahmen
und auf eigene Kosten zu entsorgen (z.B. Versickerung über die belebte Bo-
denzone, Brauchwassernutzung usw.).

Beschluss Nr.: ORU002-2022 Dem Antrag auf Neubau einer Doppelhaus-
hälfte, Flstck. 1/5 Gemarkung Ullersdorf, Alter Dorfrand, wird folgende
Zustimmung mit Nebenbestimmungen erteilt: - Einvernehmen der
Gemeinde nach § 34 BauGB.
Nebenbestimmung: Das Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zu
belassen und durch den Bauherrn auf Dauer durch geeignete Maßnahmen
und auf eigene Kosten zu entsorgen (z.B. Versickerung über die belebte Bo-
denzone, Brauchwassernutzung usw.). Es ist nicht erkennbar, wie viele Stell-
plätze für Fahrräder pro Wohneinheit vorgesehen sind. Vorsorglich wird auf
die am 07.05.2021 in Kraft getretene Neufassung der Garagen- und Stell-
platzsatzung der Stadt Radeberg hingewiesen.

Beschluss Nr.: ORU003-2022 Dem Antrag auf Neubau Doppelhaushälfte,
Flstck. 1/4, Alter Dorfrand in 01454 Radeberg Gemarkung Ullersdorf wird
folgende Zustimmung mit Nebenbestimmung erteilt: - Einvernehmen der
Gemeinde nach § 34 BauGB.

Nebenbestimmung: Das Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zu
belassen und durch den Bauherrn auf Dauer durch geeignete Maßnahmen
und auf eigene Kosten zu entsorgen (z.B. Versickerung über die belebte Bo-
denzone, Brauchwassernutzung usw.).

Beschluss Nr.: ORU004-2022 Dem Antrag auf Anbau von 2 Balkonen an ein
bestehendes Wohngebäude mit 3 Wohneinheiten, Flstck. 298/1, Bischofsweg
15 in 01454 Radeberg, Gemarkung Ullersdorf wird folgende Zustimmung
erteilt: - Einvernehmen der Gemeinde nach § 34 BauGB.
Nebenbestimmung: Das Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zu
belassen und durch den Bauherren auf eigene Kosten und auf Dauer durch
geeignete Maßnahmen zu entsorgen (z. B. Versickerung über die belebte
Bodenzone, Brauchwassernutzung usw.)

Beschluss Nr.: ORU005-2022 Dem Antrag auf Fällung eines Ahornbaumes
im Zufahrtsbereich zur Doppelgarage Talblick 39, Flurstück 253/37 der Ge-
markung Ullersdorf, wird folgende Zustimmung mit Nebenbestimmung
erteilt: - Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB.
Nebenbestimmung: Als Ersatzpflanzung ist ein gleichartiges Gehölz mit
einem Stammumfang von 20-25 cm, versetzt um 3 m südwestlich vom bis-
herigen Standort, mit Abstand zur Straße entsprechend der vorhandenen
Gehölze der Baumreihe durchzuführen. Die Ersatzpflanzung hat der Antrag-
steller auf eigene Kosten zu realisieren.

Frank-Peter Wieth, Ortsvorsteher

Bekanntmachung der Großen Kreisstadt Radeberg, Ortsteil Liegau-Augustusbad
In der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Liegau-Augustusbad am 22.02.2022 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Bekanntmachung der Großen Kreisstadt Radeberg, Ortsteil Ullersdorf
In der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Ullersdorf am 23.02.2022 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Der Gemeinde Wachau, Eigenbetrieb Abwasser,
obliegt nach § 50 Sächsisches Wassergesetz die
Abwasserbeseitigungspflicht.
Die Gemeinde Wachau hat die mobile Abwasser-
entsorgung für den Zeitraum 01.01.2022 bis
31.12.2024 ausgeschrieben. 
Die Leistung für die Entsorgung und den Transport
von Fäkalien aus Hauskläranlagen, Fäkalgruben und
abflusslosen Sammelgruben wurde an die Firma
Nehlsen Sachsen GmbH & Co. KG, Radeburger Str.
65 in 01689 Niederau-Gröbern vergeben.

Die Entsorgungstermine können unter den Telefon-
nummern: 03528-4361-17/24 vereinbart werden.
Für die Teilleistung dezentrale Entsorgung von ab-
flusslosen Gruben mit Fäkalwasser beträgt die Ent-
nahme- und Entsorgungsgebühr 36,89 EUR je Ku-
bikmeter Abwasser, hinzu kommt eine Grundgebühr
je Entsorgung und Anlage von 89,25 EUR. 
Für die Teilleistung dezentrale Entsorgung von Klein-
kläranlagen und für die Entsorgung sonstiger Anlagen
mit Fäkalschlamm beträgt die Entnahme- und Ent-
sorgungsgebühr 52,66 EUR je Kubikmeter Abwasser.

Hier kommt ebenfalls eine Grundgebühr je Entsor-
gung und Anlage von 89,25 EUR hinzu. 
Die Erhebung dieser Gebühren erfolgt in Form
eines Entgeltes durch das von der Gemeinde zur
Entsorgung beauftragte Unternehmen.
Die Gebühren sind in der 1. Satzung zur Änderung
der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Wachau (Abwassersatzung – AbwS)
vom 10.02.2022 veröffentlicht.

Wachau, 10.02.2022
Heinze, Betriebsleiterin

Bekanntmachung

Mobile Abwasserentsorgung im Einzugsgebiet der Gemeinde Wachau

I. Zu wählen ist der Oberbürgermeister

Höchstzahl der Bewerber je Wahlvorschlag: 1
Mindestzahl Unterstützungsunterschriften: 80
Die Stelle ist hauptamtlich.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

1. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahl
• frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und
• spätestens am 07. April 2022 bis 18.00 Uhr
beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses schriftlich einzureichen.
Frau Haufe-Grätsch – Hauptamt -  Rathaus, Markt 18 in 01454 Radeberg

2. Wahlvorschläge können von Parteien, Wählervereinigungen und von Ein-
zelbewerbern eingereicht werden. Jede Partei, jede Wählervereinigung und
jeder Einzelbewerber kann nur einen Wahlvorschlag einreichen.

3. Wahlvorschläge für die erste Wahl gelten auch für den etwaigen zweiten
Wahlgang, sofern sie nicht 17. Juni 2022 bis zurückgenommen oder nach
Maßgabe des § 44a Abs.2 Nr. 2 KomWG geändert werden. Die Vorsitzende
des Wahlausschusses ist am 17. Juni 2022 nur bis 18.00 Uhr für die Änderung
oder Rücknahme erreichbar. 

4. Auf die Bestimmungen über Inhalt und Form von Wahlvorschlägen – die
§§ 6a, 41, 56 Kommunalwahlgesetz und § 16 Kommunalwahlordnung -
sowie die den Wahlvorschlägen beizufügenden Unterlagen - § 16 Absatz 3
Kommunalwahlordnung- wird hingewiesen. Jeder Wahlvorschlag darf nur
einen Bewerber enthalten. Die Wahlvorschläge sollen nach dem amtlichen
Muster der Anlage 16 der Kommunalwahlordnung eingereicht werden.
Vordrucke für Wahlvorschläge sowie alle weiteren erforderlichen Vordrucke
können bei der Vorsitzenden des Kreiswahlausschusses angefordert werden.
Informationen zum Datenschutz bei der Aufstellung von Wahlvorschlägen:
Indem der Wahlbewerber im Rahmen der Aufstellungsversammlung dem
Versammlungsleiter die für die Erstellung des Wahlvorschlags (Anlage 16
zur Kommunalwahlordnung) notwendigen personenbezogenen Daten mitteilt,
die Zustimmungserklärung (Anlage 17 zur Kommunalwahlordnung) und –
soweit er Bürger anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ist –
eine Versicherung an Eides statt gemäß § 6a Absatz 3 des Kommunalwahl-
gesetzes abgibt, entstehen für die den Wahlvorschlag aufstellende Partei
bzw. Wählervereinigung aktive datenschutzrechtliche Hinweispflichten nach
Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung.
Es wird empfohlen, dem Wahlbewerber im Rahmen der Aufstellungsver-
sammlung ein standardisiertes Merkblatt entsprechend dem Musterformular
1 unter http://www.datenschutzrecht.sachsen.de/Informationspflichten.html
auszuhändigen.
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Zustimmungserklärung trotz einer
eventuellen datenschutzrechtlichen Geltendmachung der Berichtigung und
Löschung materiell-rechtlich weiter gültig bleibt (§ 6a Absatz 2 Satz 2 Kom-
munalwahlgesetz).

III. Inhalt und Form der Wahlvorschläge

1. Die Wahlvorschläge sind unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften
aufzustellen. Die Wahlvorschläge müssen den Bestimmungen über Inhalt
und Form der Wahlvorschläge in § 16 Kommunalwahlordnung (KomWO)
entsprechen; die im § 16 Abs. 3 KomWO genannten Unterlagen sind den
Wahlvorschlägen beizufügen.

2. Vordrucke für Wahlvorschläge, Zustimmungserklärungen, Wählbarkeits-
und Wahlrechtsbescheinigungen, Niederschriften über die Mitglieder-/Ver-
treterversammlungen zur Bewerberaufstellung einschließlich  zugehöriger
eidesstattlicher Versicherungen sind - während der allgemeinen üblichen
Öffnungszeiten - erhältlich: Stadtverwaltung Radeberg - Hauptamt – Rathaus,
Markt 18 in 01454 Radeberg 

IV. Hinweise auf Unterstützungsunterschriften

1. Jeder Wahlvorschlag muss entsprechend der unter I. angegebenen Min-
destzahl zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Wahlvorschlags von Wahl-
berechtigten des Wahlgebiets, die keine Bewerber des Wahlvorschlages
sind, unterschrieben sein (Unterstützungsunterschriften).

2. Die Unterstützungsunterschriften können nach Einreichung des Wahlvorschlags
im Bürgerbüro - Rathaus - Markt 18 in 01454 Radeberg während der allgemeinen
Öffnungszeiten bis 07. April 2022, 18.00 Uhr, geleistet werden.
Die Unterstützungsunterschrift muss vom Wahlberechtigten auf einem Un-
terschriftsformblatt eigenhändig unter Angabe des Tages der Unterzeichnung
sowie des Familiennamens, Vornamens und der Anschrift der Hauptwohnung
des Unterzeichners geleistet werden. Ein Wahlberechtigter kann für dieselbe
Wahl nur für einen Wahlvorschlag eine Unterstützungsunterschrift leisten.
Hat er seine Unterstützung für mehrere Wahlvorschläge geleistet, sind alle
seine Unterschriften ungültig. Der Wahlberechtigte kann eine geleistete
Unterstützungsunterschrift nicht zurücknehmen. Die Wahlberechtigten
haben sich auf Verlangen auszuweisen.
Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder ihres körperlichen Zustandes
die Unterzeichnung durch Erklärung vor einem Beauftragten der Verwaltung
ersetzen wollen, haben dies beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses
spätestens am 31. März 2022 schriftlich zu beantragen; dabei sind die Hin-
derungsgründe glaubhaft zu machen.

3. Der Wahlvorschlag einer Partei, die
a) im Sächsischen Landtag aufgrund eigenen Wahlvorschlags vertreten ist oder
b) seit der letzten Wahl im Gemeinderat der Gemeinde aufgrund eigenen
Wahlvorschlags vertreten ist oder im Gemeinderat einer an einer Gemein-
deeingliederung oder Gemeindevereinigung beteiligten früheren Gemeinde
im Wahlgebiet zum Zeitpunkt des Erlöschens der Mandate aufgrund eigenen
Wahlvorschlags vertreten war, bedarf gemäß § 6b Abs. 3 KomWG keiner
Unterstützungsunterschriften. Dies gilt entsprechend für den Wahlvorschlag
einer Wählervereinigung, wenn er von der Mehrheit der für die Wählerver-
einigung Gewählten, die dem Gemeinderat zum Zeitpunkt der Einreichung
angehören oder zum Zeitpunkt der Gemeindeeingliederung oder Gemein-
devereinigung angehört haben, unterschrieben ist. Darüber hinaus bedarf
gemäß § 41 Abs. 3 KomWG auch ein Wahlvorschlag keiner Unterstützungs-
unterschriften, der als Bewerber den amtierenden Amtsinhaber enthält.
Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer Parteien oder Wählervereinigungen
bedürfen dann der Unterstützungsunterschriften, wenn dies für mindestens
einen Wahlvorschlagsträger erforderlich ist. 

V. Hinweis auf die Durchführung verbundener Wahlen

Die Oberbürgermeisterwahl ist gemäß § 57 Abs. 1 KomWG organisatorisch
mit der Landratswahl verbunden.

Radeberg, 04.03.2022
Gerhard Lemm, Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Durchführung
der Wahl zum Oberbürgermeister am 12.06.2022

und für einen etwaigen zweiten Wahlgang am 03.07.2022 in Radeberg

Die Heinrich-Gläser-Straße in Radeberg wird in Höhe der Hausnummer
10 am 17.03. und 18.03.2022 voll gesperrt. Eine Umleitung über
die Dresdener Straße / Heidestraße bzw. Rathenaustraße / Schiller-

straße wird ausgeschildert. Grund für die Sperrung ist die Aufstellung
eines Mobilkranes.

Stadtverwaltung Radeberg

Verkehrsinformation



Man könnte an dieser Stelle etliche Zeitungs-

seiten füllen, doch das würde den Rahmen

sprengen. Bereits im Vorfeld der letzten Stadt-

ratssitzung brodelte es in Radeberg gewaltig.

Grund war die Standortstudie für den Er-

satzneubau der Außenstelle des Humboldt-

Gymnasiums. Kaum 14 Tage hatten die Stadt-

räte Zeit, sich mit den Dokumenten und auf-

gelisteten Fakten auseinanderzusetzen. Das

zeigte sich auch in der dreistündigen Diskussion

des Stadtrates am Mittwoch, dem 02.03.2022.

Neben dem unumstrittenen Fakt, dass das

Humboldt-Gymnasium die neue Außenstelle

besser jetzt als später benötigt und das

Projekt schnellstens umgesetzt werden muss,

fragten einige Fraktionen sich berechtigter-

weise, warum sie nicht schon viel früher an

den runden Tisch gebeten wurden?

Und zwar mit dem Erscheinen der Standortstudie im Jahr 2020.

Schon zu diesem Zeitpunkt hätte man intensiv den Dialog zum Eigen-

tümer des Eschebach-Geländes suchen können. Dass dieser Konflikt

sehr brisant ist, zeigten die Ausführungen von Projektmanager Andreas

Barth, der als Vertreter des Saller Gewerbebaus, extra nach Radeberg

gereist war. Er suggerierte, dass es auf jeden Fall seit Langem Ge-

sprächsbereitschaft seitens des Immobilienunternehmens, welchem

das Eschebach-Areal gehört, gibt. Dennoch müsse für einen Verkauf

des Grundstückes an der Bahnhofstraße ein Gesamtkonzept erstellt

werden. Die Stadt müsste ihr Einzelhandelskonzept ändern, denn

ohne Gewerbe funktioniert es für den Eigentümer nicht. Das alles

hätte man im vergangenen Jahr aber umsetzen können.

Die Krux der ganzen Thematik ist nun eben, dass es für die Umsetzung

des Schulneubaus auf dem Eschebach-Areal zu spät sein könnte. Der

Landkreis als Träger und Bauherr hat die Finanzierung bereits gesichert

und sogar eine Fördermittelzusage vom Freistaat erhalten. Doch die

Stadtverwaltung hatte den Standort Pulsnitzer Straße angegeben,

weil dieses Grundstück aus städtischer Hand eben einfacher an den

Landkreis zu veräußern ist und mit einem Verkehrskonzept gut um-

setzbar sei. Diese Vorgehensweise wird von vielen

Stadträten scharf kritisiert. Warum wurde man

dabei nicht schon früher einbezogen?

So standen die Stadträte am Mittwochabend, mit

großer Beteiligung von Bürgerinnen und Bürger, in

der Sitzung unter enormem Druck, die beste Ent-

scheidung zu treffen. Bereits in den Redebeiträgen

zeichnete sich eine teils emotionale Spaltung des

Ratstisches ab. Nach langer Diskussion drehte man

sich faktisch im Kreis, da halfen auch die Ausfüh-

rungen des Amtsleiters Liegenschaften des Land-

kreises, Herrn Opitz, nicht weiter. Es blieb bei Pro und Kontra,

bei Pulsnitzer Straße gegen Eschebach am Bahnhof. Stadtrat

Ulrich Hensel brachte es allerdings auf den Punkt: „Wir

müssen das Ganze jetzt entkoppeln. So schwer es sein mag,

so schön die Vorstellung des Schulneubaus am Standort

Eschebach wäre, muss nun eine objektive, faktenbasierte Entscheidung

im Sinne der Dringlichkeit für unser Gymnasium getroffen werden.“

Das Ergebnis der namentlichen Abstimmung fiel dann fast schon er-

wartungsgemäß sehr knapp aus. Vor allem die Fraktionen der CDU und

der Grünen sprachen sich für den Verkauf des Grundstückes an der

Pulsnitzer Straße aus, es wurden 10 Stimmen gezählt. Die meisten Räte

von SPD, Linke und Freien Wähler sowie der AfD stimmten dagegen,

dies ergab 11 Stimmen. Zwei Stadträte enthielten sich dieser Entscheidung.

Teilweise war man sich sogar innerhalb der Fraktionen nicht einig.

Oberbürgermeister Gerhard Lemm nimmt nun aufgrund dieses „uneinigen“

Ergebnisses und der akuten Frage nach einer Lösung von seinem Veto-

Recht Gebrauch. Dies steht ihm zu, wenn er durch einen Beschluss das

Wohl der Stadt in Gefahr sieht.

Nun haben die Beteiligten noch einen Zeitaufschub, um sich genauer

mit dem Sachverhalt auseinanderzusetzen. Vor allem die Schulweg-

sicherheit wird ein ausschlaggebender Fakt bleiben. In einer Sonder-

sitzung soll erneut abgestimmt werden.

Text: Red.

Bild: Standortstudie des Landkreis Bautzen (Lunze Architekten)
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Unser Wochenangebot vom 14.03.2022 bis 20.03.2022

Mo.
14.03.

Di.
15.03.

Mi.
16.03.

Do.
17.03.

Fr.
18.03.

Sa.
19.03.

So.
20.03.

Sächsisches Senffleisch

dazu Kartoffeln

Geschlossen

Kasslersteak

dazu Sauerkraut, Kartoffeln

und Bratensoße

Schnitzel

dazu Erbsen, Kartoffeln

und Bratensoße

Schälrippchen

dazu Bohnen, Kartoffeln

und Bratensoße

Schweine-Schaschlik-Pfanne mit

saurer Gurke, Kasslerwürfeln

und Paprika dazu Spätzle

Geschnetzeltes „Stroganov“

mit Rindfleisch

dazu Reis

Gemüseeintopf mit Rind-

fleisch und Kartoffelwürfeln

dazu einen Becher Joghurt

Wurstgulasch

mit Paprikastreifen

dazu Reis

Fischragout

verschiedene Fischstücke

dazu Kurkumareis

Scharfer Rindfleischtopf

gemischt mit Gemüse

und Reis

Hackbällchen 

auf Ratatouillegemüse 

dazu Bandnudeln

Gemüsefrikadelle

dazu Püree

und Rotkrautsalat

Süße Vanillenudeln

dazu heiße Kirschen

Kartoffeltaschen mit Frisch-

käsefüllung dazu Tomaten-

soße und Weißkrautsalat

Gemüsereis dazu 

Käsesoße und 

Apfelstückchen-Kompott

Sellerie-Knusperschnitte

dazu Bandnudeln

und Kräutersoße

Salat 1 - 3,90 €

Chefsalat
Eisbergsalat, Gurke, Weißkraut, 

Paprika, Ei, Hinterschinken, 

geriebener Käse und Joghurtdressing

Salat 2 - 4,10 €

Thunfischsalat
Eisbergsalat, Gurke, Weißkraut,

Bohnen, Thunfisch, Zwiebel, 

Ei und Joghurtdressing

Salat 3 - 4,10 €
Griechischer Salat
Eisbergsalat, Gurke, Weißkraut, Paprika,

Ei, Fetawürfel und Joghurtdressing

Salat 4 - 4,30 €

Quinoa Salat
Salatmix, Schinken, Ziegenkäse

und Honig-Senf-Dressing

Essen 1
4,70 € / Senior 3,70 €       

Essen 2
4,20 € / Senior 3,60 €       

Essen 3
3,90 € / Senior 3,30 €

Salate
Jetzt wird´s knackig!

Angebot 1           5,15 € / Senior 3,90 €

Spaghetti „Don Miguel“ mit Hähnchenfleisch,

Pilzen, frischer Tomate und Parmesan

Angebot 2           6,65 € / Senior 4,70 €

Rinderzunge mit Spargel

dazu Sauce Hollandaise und Kartoffeln

Sie erreichen uns unter

Tel. 035200/2 32 99
Fax 035200/2 86 88

Bestellschluss tägl. 8.00 Uhr

www.flinke-pfanne.com
flinke-pfanne@gmx.de

Lieferhinweise: Bis 7 km frei Haus.

7 km - 15 km zzgl. 0,30 € / Anlieferung.

Pauschale extra: 0,30 € / Essen an

Sonn- & Feiertagen.

Dessert - 1,40 €        

Kokos-Quarkcreme

Hinweis: Zusatz- und Inhaltsstoffe,
Allergene bitte erfragen.

Hitzige Debatte um ein städtisches Grundstück
Wird der Ersatzneubau der Außenstelle des Humboldt-Gymnasiums

das Opfer von fehlender Informationskultur im Rathaus?

Anzeige

Anzeige

Verkehrsschwerpunkte im Fokus -

Pulsnitzer Straße / 

Dr.-Wilhelm-Külz-Straße

Am Montagmorgen dieser Woche erfolgte der

zweite Termin zum Thema Schulwegesicherheit,

diesmal waren die Beamten an der Pulsnitzer

Straße präsent. Hier treffen gleich mehrere Schwer-

punkte aufeinander. Sowohl der starke Verkehrsfluss,

als auch der Kreuzungsbereich schaffen etliche

Gefahrenquellen. Die Augen der Polizeibeamten

waren vorrangig auf die Querungshilfe gerichtet,

die in der Zeit zwischen 7.00 Uhr und 7.45 Uhr vor

allem von Schülerinnen und Schüler genutzt wird.

Hier wurde festgestellt, dass nicht nur etliche Fahrzeuge sehr schnell unterwegs sind,

sondern auch, dass auf die wartenden Fußgänger nicht wirklich Rücksicht genommen

wird. Auf der schmalen Insel haben zudem Fahrradfahrer oder Menschen mit Rollator

oder Kinderwagen sehr wenig Platz. Zusätzlich kamen die beiden Beamtinnen auch mit

Passanten und Kindern ins Gespräch und erfuhren dabei, wie die Erfahrungen aus der

täglichen Praxis wahrgenommen werden. Auch Lösungsmöglichkeiten an der stark be-

fahrenen Hauptverkehrsader wurden angesprochen. Eine zeitlich begrenzte Geschwin-

digkeitsreduzierung auf 30km/h, gerade aufgrund der Straßenlage der Kita Radeberger

Kinderland und des Hortes Regenbogenland, wären ein Schritt zur Verkehrsberuhigung.

Zudem bemerkten die beiden Polizistinnen, dass die Verkehrsinsel durch eine auffällige

Beschilderung mehr Aufmerksamkeit der Autofahrer bekommen würde. Aber auch ein

Zebrastreifen wäre an dieser Stelle sinnvoll. Weitere Schwerpunkte sind im Streckenverlauf

der Pulsnitzer Straße klar zu finden.

Text & Fotos: Red.

Hohes Verkehrsaufkommen, schlechte Wege, erhöhte Unfallgefahr

Wie kann man Radebergs 
Schulwege sicherer gestalten?

Am Montagmorgen, dem 07.03.2022, erfolgte die Präsenz der Polizei 

am Kreuzungsbereich Pulsnitzer Straße / Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 

als Präventionsmaßnahme und zur Gefahreneinschätzung.

Konzert in der Stadtkirche zu Radeberg
Am Sonnabend, dem 19. März 2022, lädt das Kirchspiel Radeberger Land um 17.00 Uhr zum

Sonderkonzert in die Stadtkirche ein. Die Kantorei Radeberg, Musiker der Sächsischen

Staatskapelle Dresden und Solisten spielen „Requiem“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Die

Leitung übernimmt Kantor Rainer Fritzsch. Karten für die Veranstaltung sind ausschließlich an

der Abendkasse (ab 16.00 Uhr) erhältlich. Es gilt die 3-G-Regelung sowie Maskenpflicht.

Kantorei Radeberg



die RadebergerSeite 4   11. März 2022

Sind Sie interessiert?
Dann rufen Sie uns doch einfach an.

Tel. 03528/ 41 17 05 TAG und N
ACHT

erreichbar

Häusliche Kranken- und Altenpflege
Schwester U. Böhm
Inh. Peggy Böhm/Yvette Püschel GbR

Hauptstr. 57 01454 Radeberg

Was tun Sie, wenn sich Ihre Lebenssituation
verändert und Sie auf Pflege angewiesen sind?

Da ist es gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die mit ihrer Erfahrung
und Professionalität helfen, diese veränderte Lebenssituation

zu meistern und das in Ihrer gewohnten heimischen Umgebung.

Grund- und Schwerstpflege
Beratung und Beratungsbesuche

Behandlungspflege

Vermittlung von:
Hauswirtschaftlicher Versorgung

Essen auf Rädern
Wäscheservice
Hausnotruf

Med. Fußpflege und Friseur 

Wir suchen: Pflegehelfer, Pflegefachkraft,

Hauswirtschafter (m/w/d)

450,- € oder Vollzeit
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

LIFTTECHNIK ELBIN
Treppensitz- und Stehlifte

Plattformlifte / Rollstuhllifte

Hublifte / Hebebühnen

Telefon: 0351 / 216 36 701
l E-Mail: lifttechnik-elbin@t-online.de
l Internet: www.lifttechnik-elbin.de
l Büro: Am Weißiger Bach 135, 01328 DD-Weißig

Betreuungskraft (m/w/d) 
mit abgeschlossener Weiterbildung
und Herz gesucht
für unsere ASB-Tagespflege in Radeberg

l 30 Tage Urlaub I Jahressonderzahlungen
l familienfreundliche Arbeitszeiten von Montag bis Freitag
l Firmen- und Teamevents I Jobticket I Jobrad
l Impfschutz entsprechend § 20a Abs. 2 IfSG (Corona) I
Nachweis Masernschutz

- Urlaub ab der Haustür, Ihr Partner für Reisen und Erholung -

Haben Sie Fragen zu unseren Angeboten, 
wir beraten Sie gern persönlich in unserem Büro.
Schröer Reisen, Hauptstraße 18, 01454 Radeberg, 

Tel. 03528-487503 
www.schroeer-reisen@gmx.de, info@schroeer-reisen.de

„Abschalten, sich Zeit nehmen, das Leben genießen und versuchen, das
Chaos auf dieser Welt für einen Tag zu vergessen.“

Kleiner Einblick in unsere aktuellen Tagesfahrten

Endlich wieder Reisen und Urlaub genießen - inkl. Haustürabholung

Perlen des Altmühltals

Schwarzwald, Kuckucksuhr & Kirschtorte

Faszinierendes Mittelgebirge - die „Rhön“

Masuren - „Land der tausend Seen“

Schweizer Nostalgie und Dampfbahnerlebnisse

Mosel „Gute Laune im Weinberg“

„Schmankerlreise“ ins Salzkammergut

„Pasta, Wein & Dolce Vita …“ am Gardasee

Mehrtagesfahrten

25.04. – 29.04.2022

08.05. – 12.05.2022

22.05. – 26.05.2022

29.06. – 06.07.2022

24.07. – 30.07.2022

04.09. – 08.09.2022

28.09. - 02.10.2022

17.10. – 23.10.2022

Magischer Frühlingsanfang beim Rosenwirt

Schlachtfest & Töpfereien in der Lausitzer Heide

Pfannenspektakel im „Meissner Blick“

Sorbische Webstühle & Dörrwalder Mühle

Dresden erleben mit Führung in der Semperoper

Haxe, Eibauer & Mundartnachmittag in der Oberlausitz

Museumsdorf Baruther Glashütte

Fürst Pückler Park & Waldeisenbahn Bad Muskau

Auf in die klingenden Täler des Vogtlandes mit Besuch Bad Elster

Mo. 21.03.2022

Fr. 25.03.2022

Mo. 04.04.2022

Do. 07.04.2022

Mi. 20.04.2022

Fr. 22.04.2022

Di. 17.05.2022

Sa. 28.05.2022

Fr. 03.06.2022

Wer den PEOPLES FITNESSCLUB
gemocht hat, wird FITCUBE lieben!

Sport frei!
Willkommen in deinem 
Fitnessstudio Großröhrsdorf

DEIN WICHTIGSTES PROJEKT,

AN DEM DU JE ARBEITEN WIRST, 
BIST DU SELBST!

Du hast dir neue Ziele gesetzt und möchtest nun den
Einstieg in ein regelmäßiges Training finden. In beiden
Fällen gilt: Dein Körper muss sich erst an die neuen
Reize gewöhnen. Gib ihm die Chance, deiner Motivation
zu folgen und sich auf dein Training einzustellen. So
könnt ihr gemeinsam wachsen, Spaß an der positiven
Entwicklung haben und das dauerhaft. Unsere Trainer
unterstützen dich, die richtige Intensität und Ausgewo-
genheit für dich ganz persönlich zu finden. Und nach
dem Training geht es zur Entspannung in die Sauna.
Wir freuen uns, dann deine Erfolge mit dir zu feiern.
Gerne stehen Rico und David dir bei Fragen rund um
die Leistungen, zu dem Training und zu den Kursan-
geboten zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf deine Reise bei uns.

Öffnungszeiten
Mo - Fr 9 - 22 Uhr
Sa 10 - 14 Uhr
So 9 - 12 Uhr

Radeberger Straße 7
01900 Großröhrsdorf
035952 . 41 11 43
www.fit-cube.com

Zutaten für vier Flammkuchen:

300 g Mehl, 175 ml Wasser, 10 g Hefe, 3 EL Sonnenblumenöl, 1/2 TL Zucker, 
300 g Süßkartoffeln, 300 g Crème Frâiche, 1/4 TL Chili gemahlen, 1/2 TL Kreuzkümmel,
1/2 TL Zimt, 1 Prise gemahlener Ingwer, Salz & schwarzer Pfeffer, 
100 g Parmaschinken, 2 Handvoll Rucola

Zubereitung: 

Hefe und Zucker in eine Schüssel geben, lauwarmes Wasser zugeben und vermischen,
bis die Hefe flüssig ist. Etwa fünf Minuten ziehen lassen. Dann das Mehl, Salz, Son-
nenblumenöl und 175 ml lauwarmes Wasser in eine große Schüssel geben. Die an-
gerührte Hefe dazugeben und zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig zugedeckt
für circa eine Stunde gehen lassen. Ofen auf 225 °C Umluft vorheizen. Crème
Frâiche mit den Gewürzen verrühren. Süßkartoffeln gut waschen und mit der
Schale in dünne Scheiben hobeln. Aufgegangenen Teig vierteln und dünn ausrollen.
Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und mit jeweils einem Viertel
der Creme und Süßkartoffeln belegen. Für zehn Minuten backen. Während der
Backzeit den Rucola waschen und gut abtropfen, den Parmaschinken in kleinere
Stücke zupfen. Den fertigen Flammkuchen vor dem Servieren mit jeweils einem
Viertel des Parmaschinkens und Rucola belegen. 

Foto: djd-k/Mouton Cadet/Tina Bumann

Rezept des Monats
Flammkuchen mit Süßkartoffeln,

Parmaschinken und Rucola

Aktuelles
vom

Mal- und 
Zeichenzirkel

Radeberg
Andreas Fleischer aus Weix-
dorf, seit mehr als 30 Jahren
Mitglied im Mal- und Zei-
chenzirkel Radeberg, stellt
in der Galerie im Rathaus
Radeberg Malerei und Grafik
unter dem Titel „Andreas F.

70“ aus. Künstler, Zirkel und
Verein laden Interessierte
und Freunde der Kunst für
Samstag, den 26. März 2022,
16.00 Uhr zur Eröffnung der
Ausstellung ein.
Einführung:
Herr Dr. Arnold Körner,
Architekt i.R. aus Ullersdorf
Musikalische Begleitung:
Duo Pinett von der 
Musikschule Herrmann

Die Ausstellung kann bis
zum 23. Juni an den Öff-
nungstagen des Rathauses
besucht werden.

Wir freuen uns 

auf Ihr Kommen, der

Künstler Andreas Fleischer

der Mal- und Zeichenzirkel

Radeberg im KKR e.V.

Die Galerie Klinger zeigt in
der Zeit vom 12. März bis
30. April 2022 die Ausstellung
„Vernetzungen“ mit Arbeiten
von Dieter Weise, Medingen.
Zur Eröffnung der Ausstellung
am Sonnabend, dem 12.
März 2022, 16.00 Uhr sind
Sie und Ihre Freunde herzlich
eingeladen.
Laudatio:
Dr. Ingrid Koch, Dresden
Musik:
Günter Heinz, Freiberg - 
Posaune
Zur Vernissage gelten die zurzeit
herrschenden Hygieneregeln. Be-
sucher tragen sich bitte in die
ausliegenden Listen ein. Danke
für Ihr Verständnis.

Eberhard Klinger - Galerist

Galerie Klinger, 

Schönborner Str. 12,

01454 Liegau-Augustusbad

Galerie Klinger - 
Liegau-Augustusbad



Lieber Redaktion,

ich bin sehr enttäuscht, dass die neue Regierungskoalition

die deutsche Politik des Verbots von Waffenexporten in

Konfliktgebiete rückgängig gemacht hat. Das war eine

verdienstvolle Politik, denn mehr Waffen bringen immer

auch mehr Gewalt, Zerstörung, Tod und Leid. Die Lieferung

tödlicher Waffen an die Ukraine erhöht das Risiko einer

NATO Intervention und eines umfassenderen

europäischen Krieges, was wiederum das Risiko

und die Versuchung erhöht, taktische Tomahawk

und Iskander Atomwaffen einzusetzen.

Der russische Einmarsch in der Ukraine ist

ein gefährlicher, militärischer Konflikt ohne

eine praktikable militärische Lösung. Die Politik

der Offenen Tür der NATO muss neu bewertet

werden, damit Europa damit beginnen kann,

auf ein neues europäisches Sicherheitsab-

kommen hinzuarbeiten, das Russland als gleich-

berechtigtes Mitglied Europas einbezieht und

die ukrainische Neutralität sowie eine euro-

päische atomwaffenfreie Zone als notwendige

Bestandteile garantiert.

Die Forderung Russlands, die NATO solle ihre

Atomwaffen aus Europa abziehen, ist, abge-

sehen von Russland, ein populäres Gefühl

unter den Europäern. Die „nukleare Teilhabe“ ist um-

stritten und spaltet, weil sie gegen den Atomwaffen-

sperrvertrag (NVV), das Zwei-plus-Vier-Abkommen

über den endgültigen Status und das deutsche Grund-

gesetz verstößt. Die Entscheidung, neue Kampfflugzeuge

für eine Million Euro anzuschaffen, um US-H-Bomben

auf russische Städte abzuwerfen, ist eine eminent ver-

fehlte Politik und der Gipfel finanzpolitischer Verant-

wortungslosigkeit.

In Anbetracht des derzeitigen Sicherheitsumfeldes in

Europa muss Deutschland die amerikanischen thermo-

nuklearen B61-Bomben vom NATO-Stützpunkt Büchel

abziehen und die NATO von ihrer gefährlichen übermä-

ßigen Abhängigkeit von der Aufrechterhaltung einer nu-

klearen Bedrohung in Europa abbringen, die selbst ein

Verbrechen gegen den Frieden und einen Verstoß gegen

die Nürnberger Grundsätze darstellt. 

Schließlich fordere ich die deutsche Regierung,

den viertgrößten Waffenhändler der Welt, auf, ihre

Waffenexportpolitik ernsthaft zu überdenken und

Waffenverkäufe an autokratische Regierungen wie

Ägypten und die Türkei, in denen Waffen aus deut-

scher Produktion gegen die eigene Bevölkerung

eingesetzt werden, wieder einzuschränken.

Dennis DuVall

die Radeberger

Trapezbleche 1. Wahl und Sonderposten, aus eigener Produktion

TOP Preise direkt vom Produzenten,-cm genauer Zuschnitt- 

in 01936 Laußnitz, Dresdner Str. 30 bundesweite Lieferung 

Tel.: 0351/889613-0 l 5% online Rabatt sichern www.dachbleche24.de
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...Heizkostenabrechnungen...Betriebskostenabrechnungen...

Seifersdorf, Kirchgasse 3

01454 Wachau

Telefon     0 35 28/ 41 20 20

Fax           0 35 28/ 41 07 25

Internet    www.philipp-hke.de

Wärmezähler...Wasserzähler...Legionellenbeprobung...Funkablesung

HEIZKOSTENERMITTLUNG

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen

Tel. 03944-36160,
www.wm-aw.de Fa.

Kleinanzeigen

Leserbriefkasten

NEUER HEIZKESSEL?
RUFEN SIE UNS AN!

u
u u

www.garten-lichtenberg.de & 035955/ 4 38 48
Mittelbacher Str. 1 I 01896 Lichtenberg

für unsere Heimatzeitung die Radeberger

die Radeberger Heimatzeitung Verlags-GmbH
Oberstraße 16a I 01454 Radeberg I Tel. 03528 / 44 23 01

Prospekte sind bereits eingelegt, Verteilung Donnerstag 

und / oder Freitag möglich, z. B. für Rentner, welche Lust haben, 

sich zu bewegen oder Schüler (ab 13 Jahre).

DD-Weißig ca. 325 Stk. / Teilgebiet

Wir suchen zum 

nächstmöglichen

Zeitpunkt einen

Allrounder (m/w/d)
zur Verstärkung unseres Teams

20 h/Woche, gern auch Rentner, welche noch körperlich fit sind.

Ihre Aufgaben u.a.: Aufbereitung von Fahrzeugen, 

Hol- und Bringservice, Räderwechsel

Wir sind ein in der Region langjährig etabliertes Autohaus

mit einem engagierten Mitarbeiter-Team

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:

H & S Pietzsch GmbH & Co. KG, An der Ziegelei 13, 01454 Radeberg

geschaeftsleitung@ford-pietzsch-rdbg.fsoc.de

Peggy M. und Justin H.
danken herzlich, auch im Namen ihrer Eltern,
für die zahlreichen Glückwünsche, Blumen
und Geschenke anlässlich ihrer 

Radeberg, Januar 2022
Vermählung.

Usedom / Ahlbeck
neue komf. FeWo’s, 3 Min.
zum Strand, freie Termine 
ab April bis August 

Tel. 0271 / 3829672

Zeitungs-
verteiler
gesucht
(m/w/d)

Nun steht es in Schwarz auf Weiß: Im
Juli wird Radeberg Schauplatz der 32.
Sächsischen Landesmeisterschaften
der Spielleute. Dafür trafen sich Sonn-
abendvormittag, dem 05.03.2022, der
Präsident des Landes-, Musik- und
Spielleutesportverbandes, Mario Bielig,
als Ausrichter des Wettkampfes, RSV-
Geschäftsführer Matthias Mehnert,
der Leiter der Spielleute Jens Burkon
und Oberbürgermeister Gerhard
Lemm, um eine gemeinsame Absichts-
erklärung zu unterzeichnen.

Damit steht fest, dass die Bierstadt
beim 11. Radeberger Musikfest nicht
nur das 50-jährige Bestehen ihres Kin-

derspielmannszuges gebührend feiert,
sondern gleichzeitig auch die Tore für
hunderte Musiker aus ganz Sachsen
öffnet. Darunter sind Spielmannszüge,
Fanfarenzüge und Schalmeienorches-
ter, die im Kampf um den Sachsen-
meister-Pokal gegeneinander antreten
und Gästen und Fans ein ganzes Wo-
chenende lang volles Programm bieten
werden.  

Groß ist die Vorfreude auch bei Ober-
bürgermeister Gerhard Lemm. Denn
immerhin seit 1995 ist dieser bei je-
dem Musikfest dabei und bekam nun
die Schirmherrschaft für das Musikfest
2022 übertragen. In einer kurzen An-

sprache vor der Mitgliederversamm-
lung des Landes-, Musik- und Spiel-
leutesportverbandes wünschte er allen
teilnehmenden Vereinen eine erfolg-
reiche Wettkampfvorbereitung und
dem Spielmannszug Radeberg sowie
allen Akteuren gutes Gelingen bei der
Vorbereitung des Festes. Das 11. Ra-
deberger Musikfest wird am 09. und
10. Juli 2022 im Vorwärtsstadion Ra-
deberg stattfinden. Alle Infos zum
Fest gibt es auf www.spielmannszug-
radeberg.de/musikfest.

Text & Foto: Tom Thiele, 

Spielmannszug Radeberg

Wettkampf der Spielleute im Juli:

Oberbürgermeister Gerhard Lemm
übernimmt Schirmherrschaft

Matthias Mehnert (Geschäftsführer des Radeberger Sportvereins e.V.); Gerhard Lemm 

(Oberbürgermeister der Stadt Radeberg); Mario Bielig (Präsident des Landes-, Musik- und 

Spielleutesportverbandes Sachsen e.V.) und Jens Burkon (Leiter Abteilung Spielleute).

Stopp, Suche Dich bis 65. Bin

ein Endsechziger Witwer, Rau-

cher, lebensfroh, reiselustig,

Romantiker, zuverlässig. Du

solltest ein hübsches, intelli-

gentes, liebevolles Sachsen-

mädl sein. Bitte nur ernstge-

meinte Zuschriften.

Chiffre 08/01

„Finde ich dich?“ Witwe, 64

J., 1,60 m, schlank, berufl.

mit leitender Funktion, möch-

te das baldige „Rentnerleben“

mit einem wirklich intel., ge-

bild., niveauvollen, charman-

ten, romantischen, empathi-

schen, sehr gepflegten, adret-

ten Mann bis 67 J. gemeinsam

gestalten und genießen

Chiffre 10/01

Netten Eigentümer gesucht,

der sein Haus oder Freizeit-

grundstück in liebevolle Hän-

de geben möchte.

Tel. 0173 / 367 73 19 oder

fa.manthey@gmx.de

Baumfällung – Wurzelentfer-

nung – Brennholzverkauf

Tel. 0173 / 375 73 11

Suche 1-R-Whg. in Radeberg,

möglichst barrierefrei für

Rentner, ca. 350,- € warm

Tel. 03528 / 463 81 92

Verk. Anh. HP400 m. TÜV,

300 €

Tel. 0171 / 746 64 63

Su. 28er Damenfahrrad m.

tiefem Einstieg, fahrtauglich,

kein Elektro

Tel. 03528 / 416 02 96

Sie suchen einen Neuanfang?

Nachmieter für 2-Zi-Woh-
nung, 53 m2, 540 € warm mit
Stellplatz u. barrierefreiem
Zugang abzugeben. Innenein-
richtung und Küche nach VB
abzugeben. Wohnung in
Marktnähe Radeberg. Ab
01.04. - Schnell sein lohnt
sich unter 

0163 / 85 20 892

Suche ganzjährige Unterstell-
möglichkeit für Fahrzeug
H/B/T mind. 3/3/8m

Tel. 0178 / 548 69 26

Ocicat-Kitten, 13 Wo., geimpft
und gechipt, mit Ahnentafel,
890,- €

Tel. 0172 / 356 20 12

Haben Sie an einer Chiffre-Anzeige
Interesse, dann schicken Sie bitte Ihre
Zuschriften unter Angabe der Chiffre-
Nr. an „die Radeberger“ Heimatzeitung
Verlags-GmbH, Oberstraße 16a, 01454
Radeberg oder per Mail an
zeitung@die-radeberger.de

Kleinanzeigen können generell nur
mit dem dafür vorgesehenen Klein-
anzeigen-Coupon aufgegeben werden.
Diesen finden Sie unter www.die-ra-
deberger.de. 

Weitere Annahmestellen finden Sie auch
im Lotto-Shop Richter auf der Oberstraße
in Radeberg oder bei Hofeditz Lotto /
Tabak / Presse in Arnsdorf.

Informationen zur Veröffentlichung von Leserbriefen

Wir möchten freundlich darauf hinweisen, dass die
Inhalte der hier veröffentlichten Leserbriefe nicht die
Meinung der Redaktion widerspiegeln. Für den Inhalt
ist jeder Autor selbst verantwortlich.
Als unabhängiges Medium arbeiten wir neutral. Jeder

hat das Recht, in unserer Heimatzeitung Leserbriefe
veröffentlichen zu lassen, solange diese nach geltendem
Presserecht verfasst sind.
Haben Sie zu einem Leserbrief Diskussionsbedarf, stellen
wir gern den Kontakt zum Autor her.

Red.

Liebe Radebergerinnen

und Radeberger,

meiner Erinnerung nach sorgte in
der Vergangenheit selten ein Punkt
auf der Tagesordnung einer Sitzung
des Radeberger Stadtrates, sowohl
im Vorfeld, zur Sitzung selbst, als
auch im Nachgang, für so viel Auf-
merksamkeit und Interesse. Ich mei-
ne die Standortsuche für die ge-
plante Erweiterung des Radeberger
Gymnasiums und der damit verbun-
dene Ansatz, dem Landkreis Bautzen
dafür ein städtisches Grundstück
auf der Pulsnitzer Straße (Sport-
platz/Turnhalle) zu verkaufen. Die
zur Sitzung angeführten Argumente
aller Seiten, bezüglich der Vor- und

Nachteile dieses Grundstückes,
möchte ich hier gar nicht werten,
denn das Ergebnis der Abstimmung
(10 x JA /11 x NEIN) allein zeugt
von der komplexen Thematik.
Dass jedoch ein scheidender Ober-
bürgermeister politische Zukunfts-
entscheidungen nicht denen über-
lässt, die auch in Zukunft Verantwor-
tung für Radeberg tragen, empfinde
ich als unpassend. Ein Veto gegen
den Beschluss kommt einem Veto
gegen die Zukunft gleich, dies ist lä-
cherlich und schädlich. Die Stadträte
hatten immerhin mehrheitlich ent-
schieden. Und zwar nicht gegen das
Radeberger Gymnasium oder einen
Erweiterungsbau, sondern konkret

gegen diesen Standort.
Ein Oberbürgermeister, der eine bis-
her kaum spür- und sichtbare Kan-
didatin väterlich hofiert, deren Ein-
schätzung, „es gehört endlich frischer
Wind ins Rathaus“ er offenbar teilt,
gleichzeitig jedoch eine Mehrheit
von Stadträten nach der oben be-
schriebenen Entscheidung in den so-
zialen Medien die Fähigkeit für Kom-
munalpolitik abspricht, unterliegt ei-
nem großen Irrtum. Auf die Mitar-
beiter im Rathaus, deren Arbeit und
Außenwirkung sollte er bis zum letz-
ten Tag seiner Amtszeit Einfluss neh-
men, auf die Entscheidungen der
Ratsmitglieder hingegen nicht.

Andreas Arnold

Anzeige
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Bestattungsinstitut Uwe Schuster
Inh.: M. Klöber

Tag & Nacht: (035952) 31 76 6

Meisterbetrieb
Rathausstraße 4 / 01900 Großröhrsdorf

www.bestattungsinstitut-schuster.de

Filiale 01896 Pulsnitz
Robert-Koch-Str. 6a
Tel. 035955 / 72 59 8

Filiale 01477 Arnsdorf
Hauptstr. 11

Tel. 035200 / 24 67 4

Tag und Nacht & 03528/44 20 21
Friedhofstraße 2  l 01454 Radeberg

Fax 03528/41 71 15 l www.bestattungshauswinkler.de

Bestattermeister

im Familienunternehmen

Bestattungsregelung zu Lebzeiten

Sämtliche Beratungsgespräche werden

auf Wunsch in Ihrem Haus geführt

WINKLER
Bestattungshaus

GmbH

In ehrendem
Gedenken
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Danksagung

Es ist schwer, 

einen geliebten Menschen zu verlieren,

aber es tut gut zu erfahren, 

wie viele ihn gern hatten.

Volker König
* 19.07.1943   † 31.01.2022

Wir danken allen, die mit uns Abschied 

genommen haben und ihr Mitgefühl 

und ihre Anteilnahme auf vielfältige 

Weise zum Ausdruck brachten.

Besonderen Dank auch Herrn Pfarrer Fritzsch,

Herrn Gerd Leubert, den Bläsern, 

dem Bestattungshaus Winkler und 

dem Team der Gaststätte „Zur alten Brauerei“.

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Heidrun

Sohn André und Tochter Grit mit Familien

Schönfeld, im März 2022

Wir nehmen Abschied 
von unserem guten Vater,
Schwiegervater, Opa, Uropa, 
Bruder, Schwager und Onkel,
Herrn

Siegfried Hennig
* 09.06.1940   † 23.02.2022

In stiller Trauer
Tochter Antje mit Familie
Sohn Steffen mit Familie
sowie alle Angehörigen

Radeberg, im März 2022

Die Urnenbeisetzung findet 
im engsten Kreis der Familie statt.

Nachruf

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von 

Herrn Siegfried Hennig

der am 23.02.2022 nach langer schwerer Krankheit 

im Alter von 81 Jahren verstarb.

Herr Siegfried Hennig war Mitbegründer unseres Büros, 

welches er von 1992 bis zu seinem Ruhestand 2004 

mit großem Engagement leitete.

Wir verlieren einen ehemaligen Kollegen, Freund und aufrichtigen 

Mitmenschen. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Lieber Siegfried - Danke für Alles!

Ingenieurbüro Dänekamp und Partner Radeberg

Holm Grünberg, Katrin Grünberg und Ilka Müller

Paul von Drathen und Hans Krohn

Die Jagdgenossenschaft Radeberg / 

Liegau-Augustusbad
lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung 2022 recht

herzlich ein. Ort: Radeberg, den 08.04.2022, 19.00 Uhr in

die Gaststätte Görner, Lotzdorfer Str. 64

TAGESORDNUNGSPUNKTE:

- Begrüßung

- Rechenschaftslegung des Jagdvorstandes 

für die Jagdjahre 2020 und 2021

- Entlastung des Jagdvorstandes 

für die Jagdjahre 2020 und 2021

- Finanzplan 2022 und Verwendung des Reinertrages

- Nachwahl eines Vorstandmitgliedes

- Sonstiges

Matthias Hennig - Jagdvorstand -

Jagdgenossenschaft Radeberg / Liegau-Augustusbad

VERKEHRSTEILNEHMERSCHULUNG 
im Rahmen des DVR Programm „sicher mobil“

Am 15.03.2022, Beginn 19.00 Uhr in der Feuerwehr Ul-

lersdorf. Themen: Neues aus der StVO und zum Bußgeld

sowie Fragen der Teilnehmer.

Roland Rosenkranz, DVR Moderator

Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaft Lomnitz 

EINLADUNG zur Versammlung

der Jagdgenossenschaft Lomnitz

Unsere nächste Versammlung findet am Freitag, den

01.04.2022, um 19.00 Uhr im Volksheim - kleiner Saal

statt. Dazu werden alle Eigentümer bejagdbarer Flächen

herzlich eingeladen. Bei Erbengemeinschaften bitte einen

bevollmächtigten Vertreter benennen. Beachten Sie bitte,

dass pro bejagdbarer Fläche nur eine Person an der Ver-

anstaltung daran teilnehmen kann. 

Tagesordnung:

1. Begrüßung 

2. Bericht des Vorstandes für die Jagdjahre 2019, 

2020 und 2021 

3. Kassenbericht für die Jagdjahre 2019, 2020 und 2021 

4. Entlastung des Vorstandes für die Jagdjahre 2019, 2020 

und 2021 

5. Wahl des neuen Jagdvorstandes 

6. Bericht der Jäger 

7. Sonstiges 

Bitte zeigen Sie aktuelle Veränderungen Ihrer Besitzver-

hältnisse an jagdlich genutzten Flächen an. 

Aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen ist der Zutritt

nur mit einem Mund-Nasen-Schutz möglich. Es gelten

die aktuellen Corona-Regeln (3-G-Regeln). Auf den Aus-

schank von Speisen und Getränken wird ebenfalls verzichtet. 

Der Vorstand

Tipps / Termine

Die Mutter war’s, was braucht’s der Worte mehr.

Ich wär so gern bei Euch geblieben,

doch das Schicksal sagte nein.

Lasst mich in stillen Stunden

in Gedanken bei euch sein.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

von unserer Mutter, Schwiegermutter, 

Oma und Uroma

Gisela Michel
geb. 21.06.1939       gest. 19.02.2022

In stiller Trauer

Ihre lieben Kinder Uwe mit Kerstin,

Marion mit Frank und Ines mit Dirk

sowie ihre Enkel und Urenkel

Die Trauerfeier mit anschließender 

Urnenbeisetzung findet am Freitag, 

dem 25.03.2022, 14.00 Uhr 

auf dem Friedhof in Arnsdorf statt.

Ein hohes Alter wurde dir beschieden,

in dem du fandest Freud und Leid.

Mit allem warst du stets zufrieden,

nun schlafe wohl für alle Zeit.

In Liebe und Dankbarkeit

nehmen wir Abschied 

von unserer lieben Mutter,

Schwiegermutter, Oma 

und Uroma, Frau

Thea Zeiger
geb. Müller

*17.12.1929   † 03.03.2022

In stiller Trauer und Dankbarkeit

Sohn Thomas

Sohn Rainer mit Heidrun

Sohn Günter mit Anita

Tochter Elke mit Jürgen

Sohn Andreas mit Steffi

sowie ihre Enkel und Urenkel

Der Trauergottesdienst mit Urnenbeisetzung 

findet am Freitag, dem 01. April 2022, 14.00 Uhr

auf dem Friedhof in Großerkmannsdorf statt.

Einschlafen können, wenn man müde ist.
Nicht mehr kämpfen müssen, 

wenn man nicht mehr weiß wofür.
Gehen dürfen, wenn man das Hier und Heute 

nicht mehr versteht, das ist Frieden.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied 
von meiner lieben Frau, unserer Mutti, 

Schwiegermutter und Oma

Helga Wulke
geb. Springer

* 27.06.1941   † 28.02.2022

In Liebe und Dankbarkeit
Ehemann Bernhard

im Namen aller Angehörigen

Radeberg, im März 2022

Ein hohes Alter wurde dir beschieden,

in dem du fandest Freud und Leid.

Mit allem warst du stets zufrieden,

nun schlafe wohl für alle Zeit.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen 

wir Abschied von unserem lieben Vater, Opa, 

Uropa, Bruder, Schwager und Onkel, Herrn

Herbert Wuttke
geb. 03.01.1929   gest. 04.03.2022

In liebevoller Erinnerung

Sohn Holger mit Andrea

Tochter Petra

im Namen aller Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung

findet am Freitag, dem 25.03.2022, 9.30 Uhr 

auf dem Friedhof in Radeberg statt. 

So plötzlich bist Du von uns gegangen,

zum Abschied blieb uns keine Zeit.

Doch es ist schwer, es zu verstehen,

dass wir uns niemals wiedersehen.

In Liebe und Dankbarkeit 

nehmen wir Abschied 

von meiner lieben Frau, 

unserer lieben Mutti, 

Schwiegermutti und Oma

Kornelia Wetzlich
geb. 15.02.1954   gest. 22.02.2022

In stiller Trauer

Ihr Ehemann Armin

Ihr Sohn Jörg mit Svetlana

Ihre Enkelkinder Jonas und Anastasia

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 

findet im Kreis der Familie statt.

Alle Familien- und Traueranzeigen

finden Sie kostenlos 

in der aktuellen Online-Ausgabe 

und in unserem Archiv unter 

www.die-radeberger.de

Unsichtbare Feinde - Als die Pest im Jahr 1349 
auch in Radeberg Einzug hielt…

Vergangenheit und Gegenwart - Pandemien verändern die Welt
Teil 7 - Fortsetzung von Ausgabe 09.2022 (03.04.2022)

Als 1585 in ganz Deutschland und Sachsen erneut die große Pestwelle
ausbrach, hatte der Radeberger Rath sofort vorsorglich den Kirmesjahrmarkt
untersagt und die Stadttore schließen und scharf bewachen lassen. Trotz
dieser Schutzmaßnahmen brach vier Monate später in der abgeschirmten
Stadt die Pest aus. Ein Mann war auf der Kirchgasse einfach ohnmächtig
umgefallen, und nur wenig später stellten sich Fieber, starke Schmerzen
und dunkle Flecken und Beulen am ganzen Körper ein. Er wurde sofort
durch das Dresdner Tor (heute Hauptstraße / Höhe Berggasse) auf einer
Trage über die Spittelbrücke (Röderbrücke nahe des heutigen Kaiserhofes)
getragen und außerhalb der Stadt in das Spital gebracht, das auf dem Gal-
genberg lag (heute Brauereiberg). Die Stadtväter hatten es vorausschauend,
wegen der ständigen Pestbedrohung, bereits 1576 neu erbauen lassen,
und es war wegen der Infektionsgefahr etwas abseits der Dresdner
Landstraße gelegen und wurde nun sofort zu einem Quarantänequartier für
die Pestkranken hergerichtet. 

Die Leitung des Spitals oblag dem erfahrenen Spittelmeister George
Frommann, der jedoch diesen ersten Kranken des Pestjahres 1585 nur
noch kurz pflegen konnte, da dieser bereits am nächsten Tag unter
fürchterlichen Schmerzen an Lungenlähmung verstarb. Durch den Radeberger
Bürgermeister war Spittelmeister Frommann über die „Kurfürstliche
Pestordnung“ informiert und wies nun den Radeberger Totengräber Hanß
Rantzmann an, die Pestleiche nicht in der Stadt auf dem Kirchhof zu
beerdigen, sondern außerhalb der Stadtmauern auf dem Pestfriedhof. Als
der Totengräber dieses Werk vollbracht hatte und wieder durch die Pestpforte

in die Stadt eintreten wollte, war diese verschlossen und man rief ihm über
die Stadtmauer zu, dass er seine Wohnung im Spital nehmen solle, bis die
Seuche erloschen sei und dass seine Nahrung täglich an der Spittelbrücke
abgestellt würde, die er dort abholen könne. Er war wegen Ansteckungsgefahr
aus der Stadt verbannt worden und musste sein Quartier im Spital nehmen.
Gemeinsam mit Spittelmeister Frommann pflegte er die täglich zunehmende
Zahl der Kranken bis zu ihrem Ende. Verstärkung bekamen beide bei dieser
schweren Pflicht durch das Eheweib des Totengräbers Rantzmann, Hanne
Catharine, die aus Liebe und Fürsorge um ihren Mann die Stadt verlassen
hatte und ebenfalls in das Spital einzog, um zu helfen. Der Stadtrat ließ
dem Totengräber nun täglich seine ihm zustehende Nahrungsration an die
Spittelbrücke stellen, und auch die zunehmende Anzahl der Pestkranken
wurde außerhalb des Dresdner Stadttores „abgestellt“. Vom Spital auf dem
Galgenberg aus mussten sie nun ständig das Dresdner Tor und die
Spittelbrücke beobachten, um die aus der Stadt ausgewiesenen Kranken
mit einem Karren ins Spital zu befördern. 
Auch Pesttote wurden außerhalb des Stadttores abgelegt, die er dann auf
der Totenkarre alleine zum Pestfriedhof brachte und umgehend in die
Pestgrube abseilte, ohne Sang und Klang, ohne Abdankung und Predigt.
Bald waren die Seile abgenutzt und die Hacke zerbrach, mit der er die
Pestgrube ständig erweitern musste. Er erbat sich beim Rat neue Gerätschaft,
ein neues Seil und eine Rodehacke, die ihm mit seinen Nahrungsmitteln am
nächsten Tag an die Spittelbrücke abgelegt wurden. Dazu erhielt er ein
neues Vorlegeschloss, damit in seiner Abwesenheit keiner den Ort des
Schreckens betreten konnte. Als nach zehn langen Wochen die Pest in Ra-
deberg endlich abgeklungen war und keine Kranken mehr auf Bahren an
die Spittelbrücke gebracht wurden, kam auch bei den drei Bewohnern des
Spitals neue Hoffnung auf. Die große Gefahr schien vorüber zu sein. Aber
plötzlich erkrankte der Totengräber Rantzmann selbst, der so lange der
Infektion unmittelbar ausgesetzt gewesen war und ihr getrotzt hatte. Seine
Frau und der Spittelmeister pflegten ihn, bis er verstarb. Er war das letzte
Pestopfer des Jahres 1586 in Radeberg. Seine Frau musste ihm das Grab
noch selbst schaufeln und ihn notdürftig bestatten, da sich in der Stadt
niemand zu diesem gefährlichen Amte hergeben wollte.60

Nachdem die Seuche in Radeberg erloschen war, kehrte die bedauernswerte
Witwe des Totengräbers wieder in die Stadt zurück. Der Spittelmeister
musste auf dem Rathaus erscheinen, um Rechenschaft über die Kosten
abzulegen, die die Pest verursacht hatte. Diese beliefen sich auf 4 Schock
45 Groschen 7 Pfennige, eine erhebliche Summe für die kleine Stadt
Radeberg. Spittelmeister Frommann erhielt in Anerkennung seiner treuen
Dienste zwei Groschen, die er anschließend gemeinsam mit den „Herren
des Rathes“ im Ratskeller vertrank. Von einer Gabe an die ihres Ernährers
beraubten armen Witwe ist nichts überliefert. Alle Überlebenden waren froh,
die Seuche überstanden zu haben. Für die Zukunft wurde vom „Rath“, nach
dem Vorbild Dresdens, ein „Pestbalbierer“ eingestellt, der darauf zu achten
hatte, dass die Pestordnung in der Stadt eingehalten und befolgt wurde und
der in Pestzeiten dem Spittelmeister zur Hand gehen musste. Doch trotz all
dieser Schutzmaßnahmen brach die Pest in Radeberg noch mehrmalig
aus, u.a. 1612, 1632, 1633 und mit unerhörter Heftigkeit nochmals 1680.

Renate Schönfuß-Krause
Fortsetzung erfolgt in einer der nächsten Ausgaben.

Die Stadtrechnung über die Aufwendungen im Pestjahr 1585/86. 

Quelle: Radeberger Chronik Thieme – Knobloch, Original-Seite 191 

(Museum Schloss Klippenstein Radeberg)
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Fliesenlegerfachbetrieb
Natursteinarbeiten • Ofen- und Kaminbau

Voigt & Schulze GbR
           

       Kirchstraße  19                      Tel. 035201/ 7 09 48

             01465 Langebrück              Funk 0172/ 359 86 66

E-Mail info@voigt-und-schulze.de

Fliesenleger-Fachbetrieb
Lars Kaiser – Meister
Am Taubenberg 2 – 01454 Radeberg

Tel. 03528 417820 – Funk 0172 3440261 – www.edelbelag.de

Fliesen • Platten • Strukturputz
Mosaikverlegung • Reparaturservice

Elektroinstallation und Reparaturen
für Haushalt, Gewerbe und Industrie

Elektro-Klemm GmbH
Radeberg l Dr.-Albert-Dietze-Str. 11

Tel. 03528/442 668 l Fax 03528/416 232

Fachbetrieb für E-Mobilität

Inh. Diana Demmer

01454 Radeberg, Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße 22
& 03528/ 44 34 00

Mo.-Fr. 9 - 12.30 Uhr u. 13.15 - 18 Uhr • Sa. 9 - 11 Uhr

HENNIG

Dammweg 2
01454 Radeberg
Tel.                  03528/ 45 57 88

Funk               0174/6 17 40 19

o.                     0172/2 73 42 91

www.holzbau-radeberg.de

E-Mail: spiller-kollert-GbR@web.de

Dachstühle • Carports • Balkone • Sanierung

SPILLER & KOLLERTGBR

Meisterbetrieb

SANITÄR • HEIZUNG • BAUKLEMPNEREI
SOLAR UND WÄRMEPUMPENTECHNIK

HAUSTECHNISCHE
INSTALLATIONEN GmbH

Heidestraße 70 • 01454 Radeberg • Tel. 03528/46 21-61 • Fax -62
Email: info@hti-radeberg.de • www.hti-radeberg.de

NOTDIENST: 0173/ 3 95 86 97

DIENSTLEISTUNGEN GANZ IN IHRER NÄHE

info@dachrinnenservice-steinhorst.de l www.dachrinnenservice-steinhorst.de

Sven Steinhorst
01477 Arnsdorf, Kleinwolmsdorfer Str. 4

Tel: (035200) 282 40
Fax: (035200) 282 53

Mobil: (0172) 358 50 36

3 Dachklempnerei
3 Abdichtungen Dach,
      Terrasse u. Fassade
3 Montagearbeiten

Gemeinde Arnsdorf

Ein neues Jahr des Lebens heißt: 

neue Gnade, neues Licht,

neue Gedanken, neue Wege 

zum Ziel der neuen Wege.

Otto Riethmüller

Folgendem Jubilaren, 
Herrn Bernd Mittag zum 75. Geburtstag
am 18.03.2022 sowie allen weiteren Jubilaren
die in der Zeit vom 14.03. bis 20.03.2022
ihren Geburtstag feiern, wünsche ich Ge-
sundheit, Glück, persönliches Wohlergehen

und Zufriedenheit.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist die
Veröffentlichung der Namen der Jubilare
nur mit deren Zustimmung möglich.

Frank Eisold, Bürgermeister

Veröffentlichung der Geburtstagsgrüße und Jubiläen durch die Gemeinde Arnsdorf

Sehr geehrte Mitglieder des Technischen Ausschusses,

sehr geehrte berufene Bürger, 

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

hiermit lade ich Sie zu einer öffentlichen Sitzung ein.

29. Sitzung 
Gremium Technischer Ausschuss                                            

Sitzungstermin Dienstag, 15. März 2022, 

um 19.00 Uhr  

Ort 01477 Arnsdorf, Stolpener Str. 49

Raum Mensa, Beratungsraum  

Bitte beachten Sie, dass lt. § 6 Abs. 2 SächsCoronaNotVO die Pflicht zur

Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises für die Teilnahme an

kommunalen Gremiensitzungen besteht. 

TAGESORDNUNG 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Bestimmung der Mitunterzeichner der Niederschrift

3. Bestätigung des Protokolls der 28. öffentlichen Sitzung des TA vom 08.02.2022

4. Anfragen der Bürger

5. Antrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport, Grundstück

in 01477 Arnsdorf, Beethovenstraße 11, Gemarkung Arnsdorf, 

Flurstück 350/n

6. Antrag auf Umnutzung Stahlhalle zu Textilreinigung, Grundstück in 

01477 Arnsdorf, Erich-Mühsam-Straße 6, Gemarkung Arnsdorf, 

Flurstück 346/x

7. Antrag auf Aufstellung eines Doppelbürocontainers und ein Werkstatt-

Lagercontainer, Grundstück in 01477 Arnsdorf, Erich-Mühsam-Straße 6, 

Gemarkung Arnsdorf, Flurstück 346/x

8. Antrag auf Anbau Balkon über KG-Garageneinfahrt, Schaffung einer 

begehbaren Überquerung, Grundstück in 01477 Arnsdorf, Kleinwolmsdorfer 

Straße 7a, Gemarkung Arnsdorf, Flurstück 344/3 

9. Antrag auf Abweichung von 14.01.2022 nach § 67 Sächsischer Bauordnung 

von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Freizeitpark Arnsdorf -  

Sondergebiet, Wohngebiet, 5. Änderung, textl. Festsetzungen, Punkt 4, 

Zulässigkeit von Nebenanlagen, Grundstück in 01477 Arnsdorf, 

Ahornweg 12, Gemarkung Arnsdorf, Flurstück 720

10. Antrag auf Abweichung vom 02.03.2022 nach § 67 Sächsischer Bauordnung 

von den Festsetzungen des Vorhaben- und Erschließungsplanes, Gemeinde 

Fischbach, Siedlerweg, Flurstück 396, Teil B, text. Festsetzungen, 

Punkt 6 Abs. 3, Grundstück in 01477 Arnsdorf OT Fischbach,

J.-J.-Kaendlerstraße 48, Gemarkung Fischbach, Flurstück 396/14

11.Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung vom11.03.2019 - Neubau 

einer Garage, Grundstück in 01477 Arnsdorf OT Kleinwolmsdorf, Ge-

schwister-Scholl-Straße 10, Gemarkung Kleinwolmsdorf, Flurstück 102

12.Verschiedenes

13.Anfragen der Mitglieder des TA

Frank Eisold, 
Bürgermeister

Einladung Technischer Ausschuss der Gemeinde Arnsdorf

Gemäß § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGVBl.
S. 62), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 09. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) geändert
worden ist, wird der Entwurf der Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2022 mit allen Anlagen an
sieben Arbeitstagen in der Zeit vom 14. März
2022 bis einschließlich 22. März 2022 in der Ge-

meindeverwaltung Arnsdorf (Kämmerei) 01477
Arnsdorf, Bahnhofstraße 17 während der Dienst-
zeiten öffentlich ausgelegt.
Einwohner und Abgabepflichtige haben für die
Dauer von 14 Arbeitstagen die Möglichkeit, Ein-
wendungen zu erheben. Diese Frist beginnt mit
dem ersten Tag an dem der Entwurf öffentlich
ausliegt und endet am 31. März 2022.
Hinweis: Die Einsichtnahme ist auf Grund der

Corona-Pandemie entsprechend den geltenden
Verhaltensregeln und Verhaltensempfehlungen
möglich. Der uneingeschränkte Zugang zur Ein-
sichtnahme wird gewährleistet, bitte vereinbaren
Sie vorab telefonisch einen Termin (035200/252-
50) und benutzen Sie bei Zugang die Klingel am
Verwaltungsgebäude. 

Frank Eisold, Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung

Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2022

Beschl.-Nr. 120/29/22 Der Gemeinderat stimmt dem Antrag - Um- und
Ausbau Stallgebäude mit Lager zu 6 Wohnungen sowie des Wohnhauses zu
3 Wohnungen, Ausbau Lagergebäude zum Wohnhaus Grundstück in 01477
Arnsdorf OT Kleinwolmsdorf, Alte Arnsdorfer Straße 30 c+d Gemarkung
Kleinwolmsdorf, Flurstücke 47/4, 47/d aus planungsrechtlicher Sicht nach §

35 Abs. 2 BauGB nicht zu.
Beschl.-Nr. 121/29/22 Der Gemeinderat der Gemeinde Arnsdorf beschließt,
dass der unbenannte Platz im Ortsteil Kleinwolmsdorf den Namen „Otto-
Wittich-Platz“ erhält.

Frank Eisold, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Arnsdorf
In der 29. öffentlichen Gemeinderatssitzung am 02.03.2022 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Sehr geehrte Mitglieder des VA, 

hiermit lade ich Sie zu einer öffentlichen Sitzung ein.
19. Sitzung

Gremium Verwaltungsausschuss
Sitzungstermin Mittwoch, 16. März 2022, 19.00 Uhr
Ort Arnsdorf, Stolpener Str. 49
Raum Mensa, Beratungsraum

Bitte beachten Sie, dass lt. § 6 Abs. 3 SächsCorona-
NotVO die Pflicht zur Vorlage eines lmpf-, Genese-
nen- oder Testnachweises für die Teilnahme an kom-
munalen Gremiensitzungen besteht.
Tagesordnung
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bestimmung der Mitunterzeichner der Niederschrift

3. Bestätigung des Protokolls der 18. öffentlichen 
VA-Sitzung

4. Anfragen der Bürger
5. Annahme von Spenden
6. Verschiedenes
7. Anfragen der Mitglieder des VA

Frank Eisold, Bürgermeister

Einladung Verwaltungsausschuss der Gemeinde Arnsdorf

Langebrücker Nachrichten

Aus den Vereinen Aus den Vereinen 
Estland und Lettland beim

Seniorentreff im Blickpunkt

Die Verantwortlichen des Langebrücker Se-
niorentreffs der Volkssolidarität setzen ihre
thematische Reihe im März unter dem Motto
„Urlaubsbilder“ fort. Die Reise geht weiter
ins Baltikum. Der kommende Montag, 14.
März, führt die Interessierten nach Estland
und Lettland. Wer dabei sein will, braucht
nur ins Café des Langebrücker Bürgerhauses
zu kommen. Beginn des abwechslungsreichen
Vortrages ist um 15.00 Uhr. Weiterhin werden
zu den Treffen am Montagnachmittag zu

Beginn Kaffee und Kuchen / Gebäck zum
kleinen Preis angeboten. Jede Veranstaltung
ist öffentlich, Gäste sind immer herzlich
willkommen. 

Bei Rückfragen stehen die Mitglieder des
Organisationsteams Rede und Antwort. Zu
erreichen sind sie unter folgenden Telefon-
nummern: Inge Wächtler (Koordinatorin) -
(035201) 70366, Ralf Gnauck (Skat und
Rommé) - 0151-40255823 und Rainer Korf
(Münzstammtisch) - (035201) 71693. 

Aus dem Ortschaftsrat 
Vereinsförderung ist am 15. März

Thema im Langebrücker Ortschaftsrat

In der Ortschaft ist es mittlerweile eine
schöne Tradition geworden. Einmal im Jahr
kommen die Vertreter sämtlicher Langebrücker
Vereine zur Sitzung des Ortschaftsrates. An
diesem  Abend werden sie über ihre diesjäh-
rigen Vorhaben sprechen und den Mitgliedern
mitteilen, für welche sie eine finanzielle Un-
terstützung beantragen. In der nächsten Woche
ist es nun wieder so weit. Die Sitzung wurde
auf Dienstag, 15. März terminiert und sie
beginnt um 19.00 Uhr im großen Saal des

Bürgerhauses Langebrück, Hauptstraße 4.
Auf der Tagesordnung stehen unter anderem
die Verwendungsnachweisprüfung 2021, Ver-
einsförderung 2022 und die  Prioritäten des
Ortschaftsrates zur Berücksichtigung im Dop-
pelhaushalt 2023/24. Bis zum 3. März mussten
die Vereine ihre Anträge in der Verwaltungs-
stelle einreichen. Für die Teilnahme besteht
die Pflicht zur Vorlage eines Impf-, Genese-
nen- oder Testnachweises und das Tragen
einer FFP2-Maske. 

Referent zieht sehr
positives Fazit

Einmal mehr war Roland Rosenkranz beim Langebrücker
Seniorentreff zu Gast. Themen waren Neues zur Straßen-
verkehrsordnung und zum Bußgeld. „In der Diskussion
waren die Haupthemen der Vorrang der Radfahrer und Fuß-
gänger beim Abbiegen, dazu das erweiterte Parkverbot an
Einmündungen bei einem parallel verlaufenden Radweg
und fehlende Radwege, zum Beispiel nach Klotzsche“, heißt
es dazu auf Nachfrage.
Der Ottendorfer zieht ein durchweg positives Fazit, denn
die 11 Teilnehmer zeigten ein großes Interesse und beteiligten
sich rege an der Diskussion.

Der Ausbau der Klotzscher- und der Haupt-
straße bewegt weiterhin die Langebrücker.
Unter der Überschrift „Ortschaftsrat fordert
nicht nur einen Abschluss der Machbar-
keitsstudie bis April“ veröffentlichten die
„Langebrücker Nachrichten“ das Ergebnis
der Diskussion im Gremium. Daraufhin
haben die beiden Langebrücker Michael
Brix, selbstständiger Bauingenieur und
Sachverständiger,  und Christian Lindner
einen Leserbrief verfasst. In diesem schildern
sie die Kritik an den Pläne. Anbei folgt
dieser Auszug im Wortlaut: 

Angesichts der Erfordernisse von Kli-
maschutz und Verkehrswende verbietet
es sich, zum Teil jahrzehntealte Ver-

kehrsplanungen unhinterfragt weiter zu ver-
folgen. Vielmehr sind alte Planungen im Licht
der heutigen Zeit zu betrachten und gegebe-
nenfalls zu korrigieren. Dies gilt insbesondere
für das Vorhaben Ausbau der Klotzscher Straße
zwischen Lessingstraße und Hauptstraße, des-
sen planerischen Ursprünge etwa 30 Jahre
zurückreichen, aber auch für Detailplanungen

im Bereich Hauptstraße.  Erhebliche Bedenken
begegnen aus heutiger Sicht insbesondere
dem umfangreichen Ausbau der Klotzscher
Straße.Vor einer Entscheidung über das Vor-
haben halten wir konkret die Klärung folgender
Fragen für erforderlich:

Auf welcher aktuellen Berechnungsgrundlage

beruht die vorliegende Planung?

Die aktuelle Verkehrsmenge ist unbekannt.
Es gibt Widersprüche. Laut aktueller Prognose
bis 2030 der Stadt Dresden ist mit einer Zu-
nahme auf 2.000 Fahrzeuge zu rechnen. Es
liegt eine Verkehrsmengenzählung aus dem
Jahr 2015 mit 1.400 Fahrzeugen am Tag vor.
Im Jahr 2009 schätzte die Stadt Dresden ein,
dass sich die Verkehrsmengen in Zukunft ver-
mindern. Die Stadtverwaltung bekundet schrift-
lich auf eine aktuelle Anfrage von Bündnis
90/Die Grünen: „Für die Hauptstraße ist keine
Änderung der Verkehrsströme prognostiziert“.
Es gibt wie erkennbar Widersprüche bei der
Bewertung der Verkehrsentwicklung. Eine be-
lastbare Verkehrsmengenprognose liegt somit
nicht vor. Daher ist zunächst eine Verkehrs-

untersuchung erforderlich.

Wird sich die Verkehrssituation nach Ausfüh-

rung der Planung im Unterdorf verändern? 

Wir meinen, dass eine wenig befahrene und
zukünftig komfortabel ausgebaute Straße dazu
führt, dass Verkehr angezogen wird, den es
heute dort nicht gibt. Wer will so etwas, ins-
besondere im Unterdorf?

Warum ist die Einbindung der Dresdner Ver-

kehrsbetriebe AG (DVB) als Betreiberin 

der Buslinie 78 in die Planung nicht vorge-

nommen worden? Warum soll das mittlere 

Unterdorf durch den Wegfall der Haltestelle

am ehemaligen Spritzenhaus vom  Busverkehr

abgehängt werden? 

Mit der neuen Buslinie 78 hat Langebrück
seit Dezember 2021 eine attraktive Busver-
bindung nach Klotzsche und weiter nach
Wilschdorf (alle 30 Minuten) und nach Rade-
berg beziehungsweise Ottendorf-Okrilla (alle
60 Minuten) erhalten. Die DVB planen ent-
sprechend dem vom Stadtrat beschlossenen
Konzept, diese Linie auf dem bisherigen Fahrt-

weg, also auch über die südliche Hauptstraße,
zu betreiben. Die Straßenbaupläne zur Haupt-
straße und Klotzscher Straße sehen jedoch
vor, dass der Bus dann über die ausgebaute
Klotzscher Straße, Lessingstraße und Güter-
bahnhofstraße zur Dresdner Straße fährt. Die
Haltestelle Spritzenhaus soll wegfallen. Es
ist nach unserer Auffassung absurd, das mitt-
lere Unterdorf in einigen Jahren wieder von
der neuen Buslinie 78 abzuhängen. Der Aus-
bau der südlichen Hauptstraße muss so ge-
staltet werden, dass dort Buslinienverkehr
möglich ist und die Haltestelle Spritzenhaus
erhalten werden kann! Dass dies auch mit
dem aktuell abschnittsweise sehr engen Stra-
ßenquerschnitt funktioniert, haben die DVB
mittels einer geschickten Fahrplangestaltung
eindrucksvoll bewiesen! Zu bedenken ist
auch, dass bei einer Führung der Buslinie
78 über die Klotzscher Straße, Lessingstraße,
Güterbahnhofstraße an der Kreuzung vor
der Bäckerei Mueller insbesondere durch
Busse in Fahrtrichtung Klotzsche-Wilschdorf
eine permanente Gefahrensituation entsteht,
da die Busse dort beim Rechtsabbiegen auf

die Hauptstraße die komplette Fahrbahnbreite
benötigen, entgegenkommender Verkehr be-
dingt durch die Kurvenlage aber nicht recht-
zeitig erkannt werden kann.

Warum wird der Radverkehr bei der Planung

Klotzscher Straße und der Hauptstraße in der

Planung nicht berücksichtigt?

Nach Klärung dieser Fragen hoffen wir auf
einen umfassenden Dialog mit der Langebrü-
cker Bürgerschaft, besonders aber mit den
betroffenen Anliegern, da der in die abschlie-
ßende Beschlussfassung einfließen muss.
Eine neue Entwicklung ergab sich Ende 2021
aus einer Begehung der Deutschen Bahn und
dem Baubürgermeister und dem Ortschaftsrat.
Die Unterführung am Bahnhof soll eine neue
Brücke erhalten mit beidseitigen Gehwegen
und einer Durchfahrtshöhe von größer als
vier Meter. Diese neue Sachlage muss in die
Bewertung des Vorhabens Hauptstraße und
Klotzscher Straße einbezogen werden.

Michael Brix und Christian Lindner

Zahlreiche Fragen rund um die Projekte sind noch zu klären
Michael Brix und Christian Lindner schildern in einem Leserbrief ihre Sicht zum Ausbau der Haupt- und Klotzscher Straße

Sehr geehrte Ortschaftsräte, 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

hiermit lade ich Sie zu einer öffentlichen Sitzung ein
12. Sitzung

Gremium Ortschaftsrat Fischbach
Sitzungstermin Donnerstag, 17. März 2022, um 19.00 Uhr 
Ort Fischbach, Wilschdorfer Str. 3
Raum Beratungsraum (ehemalige Gaststätte)

Tagesordnung 
1. Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die Ortsvorsteherin
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit

und Beschlussfähigkeit
3. Bestimmung der Mitunterzeichner der Niederschrift
4. Bestätigung des Protokolls der 11. öffentlichen OR-Sitzung vom 27.01.2022
5. Anfragen der Bürger
6. Verschiedenes
7. Anfragen der Ortschaftsräte

Christine Valley, Ortsvorsteherin

Einladung Ortschaftsrat Fischbach
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„Wir führen keinen Krieg, aber wir sind 

aufgerufen, eine friedliche Lösung im ???????

auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen.“

Polit-Ecke 
zum Ukrainekonflikt
kommentiert von Ingo Engemann

Kommt Ihnen der oben zitierte Satz, wie Putin

aktuell seinen Ukrainekrieg begründet und rechtfer-

tigt, aus der derzeitigen Medienberichterstattung

auch bekannt vor?

Nein - Sie liegen vollkommen falsch!!!

Diesen Satz lieferte unser damaliger Bundeskanzler

Gerhard Schröder schon im März 1999 in einer

TV-Ansprache als Rechtfertigung der Bundeswehr-

beteiligung im Rahmen der Nato im Kosovokrieg

gegen Serbien ab.

Man bedenke - auch für diesen Nato-Kosovo-

Einsatz gab es kein Nato-Mandat. Die Nato, fe-

dergeführt durch die USA, scherte sich schon da-

mals weder um die UNO, noch um die damit ver-

bundenen Einsprüche Russlands oder Chinas. Die

USA und damit die Nato fühlten sich als überlegene

Weltpolizei über die UNO erhoben.

Gleiches wiederholten die USA und England

2003, in dem sie den Irakkrieg begannen, auf

der Basis von bis heute nicht nachgewiesenen

Besitzes von Massenvernichtungswaffen des

Iraks. Auch für diesen Militäreinsatz gab es

wieder kein UN-Mandat.

Wie höhnisch oder heuchlerisch klingt also dieser

Satz Schröders von 1999 gegenüber der heutigen

Rechtfertigung Putins. Man kann dies auch so in-

terpretieren. Wenn die USA oder die Nato einen

Krieg führen, dann ist das Rechtens, aber wenn

Russland mit der gleichen Begründung einen Krieg

gegen die Ukraine führt, ist es Unrecht.

Nein - Krieg bleibt Krieg, egal wer ihn führt!

Es gibt keinen guten oder schlechten Krieg!

Es gibt keinen gerechten oder ungerechten Krieg!

Verlierer und Leidtragender ist immer die einfache

Bevölkerung, das konnte man ja seit 1999 auch

immer wieder in den durch Kriege ausgelösten

Flüchtlingsbewegungen erkennen, ob beispiels-

weise im Kosovo, Irak, Syrien, Afghanistan oder

eben jetzt der Ukraine.

Nun bin ich bei weitem kein blinder „Russland-

versteher“, aber ich bin auch kein blinder, höriger

und kritikloser Bürger der einseitigen deutschen

Medienpropaganda und Politik. Jede Medaille

hat zwei Seiten, jedoch wird uns hier in Deutschland

permanent nur eine Meinungsseite suggeriert.

Da stehen unbeantwortete Fragen im Raum!

Wo bleiben zum Beispiel die Ehrlichkeit und

Sanktionen gegen Israel, welches seit Jahrzehnten

(insbesondere der 6-Tage-Krieg 1967) wider-

rechtlich kriegerisch die Nachbarländer, das

Westjordanland, Ostjerusalem, Gazastreifen,

Golanhöhen und südliches Libanon, bis heute

besetzt hält und besiedelt.

Wo sind die Sanktionen gegen die Nato-Staaten

für die Flächenbombardements auf Serbien im

sogenannten „humanitären“ Kosovokrieg, noch

dazu ohne UN-Mandat.

Wo sind die Sanktionen gegen die USA und England

im Irakkrieg, ebenfalls ohne UN-Mandat.

Aber jetzt wurden zum wiederholten Male massive

Sanktionen gegen Russland beschlossen. Schon

die ersten Sanktionen im Jahr 2014 haben gezeigt,

dass solche Maßregelungen insbesondere unserer

ostdeutschen Wirtschaft geschadet haben. Russland

dagegen wurde eher gestärkt als geschwächt,

denn die Russen waren gezwungen, die Sankti-

onsausfälle nun aus eigener Kraft und durch eine

noch engere Beziehung durch das ebenfalls er-

starkte China zu kompensieren.

Und diese Praxis wiederholt sich aktuell nur auf

einem noch höheren Niveau - aber löst nicht das

Problem Ukraine! Das zeigen nicht zuletzt bei-

spielhaft die sofort nochmals explodierenden

Energiekosten, die jeder einzelne Bürger von uns

in Deutschland zu tragen hat.

Also weder gegenseitige Verurteilungen, Be-

schuldigungen, noch Sanktionen oder Waffen-

lieferungen werden den Ukrainekonflikt lösen -

aber was dann?

Da fällt mir das Gespräch von 2016 mit einem

russischen Popen 100 Kilometer östlich von Samara

in Russland ein, mit dem ich mich fast 3 Stunden

über sämtliche politische Probleme unterhielt.

Zum Schluss sagte der Pope zu mir: „Wir zwei

kleinen Leute haben uns friedlich unterhalten

und waren nicht immer der gleichen Meinung.

Warum können das die großen Politiker nicht?

Weil jeder dieser großen Politiker von der Richtigkeit

seiner Meinung überzeugt und arrogant ist!“

Wie könnte der Ukrainekonflikt gelöst werden?

Jedenfalls nicht, indem man sich gegenseitig

weiter mit Sanktionen, Schuldzuweisungen, Waf-

fen oder Geheimdienstaktionen attackiert und

immer höher aufschaukelt!

Insbesondere müssen die westlichen Geheim-

dienste (besonders CIA, MI6 oder BND) endlich

mal mit ihren intriganten Putschversuchen in den

Ländern um Russland, Arabien oder der dritten

Welt aufhören. Wie blöd sich dabei der Chef des

deutschen Geheimdienstes BND Bruno Kahl an-

stellte, zeigte die Recherche des FOCUS vom

25.02.2022, als der BND-Chef Kahl in der Ukraine

fast in russische Hände gefallen wäre, wenn ihn

nicht seine eigene Spezialeinheit aus dieser miss-

lichen Lage geholt hätte. Ein anderes prägnantes

Beispiel für geheimdienstliches intrigantes Versagen

war 1953 der Umsturz der ersten, sich selbst ge-

bildeten, demokratischen Regierung im Iran durch

den MI6 gemeinsam mit dem CIA. Die Folgen

dieser Geheimdienstaktion wirken sich letztendlich

mit der Wiedereinsetzung der Monarchie und

der daraus folgenden iranischen Revolution 1979

bis heute aus. So etwas kann auch zukünftig keine

seriöse Konfliktlösung sein.

Ein anderer Knackpunkt für Russland ist die seit

1991 permanent betriebene Nato-Ost-Erweiterung.

Die Nato beruft sich dabei auf das Recht, dass

jedes Land selbst entscheiden könne, welchem

Bündnis es beitreten will - das stimmt. Aber die

Nato könnte auch sagen - Nein, im Zuge der Pro-

vozierung eines neuen Konfliktes und der Ge-

fährdung des Weltfriedens, lehnen wir den Antrag

auf Nato-Mitgliedschaft ab. Aber ganz im Gegenteil,

die Nato provoziert mit Nato-Manövern (2018,

2019-Nato-Georgia Exercise, 2021-Agile Spirit) in

Nichtmitgliedsstaaten, wie beispielsweise Georgien,

den Konflikt mit Russland immer weiter, was ich

selbst auf einer mehrmonatigen Reise 2019 in

Georgien erleben konnte.

Wie wäre es, wenn die Nato-Staaten die Oster-

weiterung gegenüber Russland endlich vertraglich

stoppen und zusichern. Aber im Gegenzug muss

Russland aus der Ukraine raus und die Grenzen

seiner Nachbarstaaten ebenfalls vertraglich als

unantastbar bestätigen. Für und mit der Ukraine

entwickelt man das Konzept eines neutralen Staa-

tes. Danach könnte man der Ukraine mit wirt-

schaftlicher und finanzieller Unterstützung bei

der Umsetzung und Entwicklung legal helfen,

aber ohne sich wieder geheimdienstlich in die In-

nenpolitik einzumischen. So würde keiner der

Beteiligten das Gesicht verlieren.

Und noch ein letzter Gedanke zur Problematik!

Die Weltordnung wird offensichtlich gerade neu

geschrieben, denn beispielsweise China und In-

dien, welche sich in der letzten Zeit zu global

enormen wirtschaftlich, finanziell und militärisch

starken Ländern entwickelt haben, beobachten

diesen Konflikt, meinungsseitig zurückhaltend,

sehr genau. Eine weitere Isolierung des wieder

erstarkten Russlands seitens des Westens in

dem derzeitigen Konflikt verstärkt einen Zusam-

menschluss mit diesen neuen Weltmächten.

Und damit werden in Ihrer Selbstherrlichkeit

die EU, die Nato und auch die USA die führende

Rolle auf dem Weltmarkt für die Zukunft ver-

spielen und zum globalen Verlierer degradiert.

Also Spenden helfen jetzt der leidgeplagten ukrai-

nischen Bevölkerung. Die Konfliktlösung aber

muss mit nachhaltigem Druck der Bevölkerungen

aller Beteiligten auf ihre Regierungspolitiker er-

zwungen werden, sonst dreht sich die Spirale des

Krieges, der Sanktionen und des Leides der ukrai-

nischen Bevölkerung in weitere Höhen.

Blutspende in Arnsdorf
Am Donnerstag, dem 17. März 2022 findet im Kulturhaus des

Sächsischen Krankenhauses Arnsdorf wieder die Blutspende

statt. Spender und Spenderinnen können von 15.00 – 19.00

Uhr auf die Hufelandstraße 15 (Eingang und Parkplatz Stolpener

Straße) zur Spende kommen. Eine Voranmeldung bzw. Termin-

vereinbarung unter www.blutspende-nordost.de/blutspende-

termine oder www.terminreservierung.blutspende-

nordost.de/m/skh-arnsdorf ist auf Grund der aktuellen Situation notwendig.

Ihr DRK Ortsverband Arnsdorf; Foto: Red. / Archiv


